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Vorwort  

Die Landesregierung beabsichtigt eine Neufassung des Kapitels Energieversorgung des Lan-
desentwicklungsplans (LEP). Im Rahmen dieses Planänderungsverfahren wird der Regional-
rat gemäß §§ 9, 10 ROG i.V.m. § 16 LPlG beteiligt. Der Regionalrat hat in seiner Sitzung am 
24.03.2010 beschlossen, hierzu eine Arbeitsgruppe einzuberufen. Hauptzweck dieses Papiers 
ist es, Hintergrundinformationen für diese Arbeitsgruppe vorzulegen. 

Der Hauptfokus liegt in der Offenlegung von Entscheidungsspielräumen, um die Möglichkeiten 
für unterschiedliche Positionierungen zum LEP-Entwurf zu verdeutlichen. Hierbei werden 
etwaige Besonderheiten in Bezug auf die Planungsregion des Regionalrates hervorgehoben, 
soweit relevant. 

Die im Rahmen der Identifizierung der Spielräume skizzierten Optionen z.B. für geänderte 
Ziele sind nicht als Positionen der Regionalplanungsbehörde zu verstehen! Es soll vornehm-
lich aufgezeigt werden, welche Positionierungsoptionen es gibt. Welche Positionen dann ggf. 
vertreten werden sollen, ist seitens der politischen Entscheidungsträger festzulegen. Eine 
zusammenfassende Übersicht über die Spielräume und möglichen Positionen für die Abstim-
mungsprozesse findet sich im Anhang. 

In Bezug auf die endgültige Stellungnahme der Politik bestehen verschiedene Möglichkeiten. 
Idealer Weise würde ein konsensuales Papier resultieren, dass von allen Seiten mitgetragen 
wird. Sofern ein solcher Konsens nicht erreicht werden kann, besteht jedoch auch die Mög-
lichkeit sich am Vorgehen von Enquete-Kommissionen zu orientieren und die Übereinstim-
mungen und unterschiedlichen Positionen der Vertreter der Fraktionen in einem Papier sach-
lich darzulegen und dieses Papier dann als Stellungnahme des Regionalrates in das Verfah-
ren der LEP-Überarbeitung einzubringen. Das heißt, auch etwaige Minderheitenvoten und -
anregungen würden im Papier dargelegt. Dies hätte dann neben der Möglichkeit einer ge-
meinsamen Beschlussfassung auch den Vorteil, dass alle Argumente in den Planänderungs-
prozess eingebracht werden würden. Zudem würde es die Anreize für alle Fraktionen erhö-
hen, sich in einen solchen offenen Prozess einer Arbeitsgruppe – ohne Konsenszwang - 
einzubringen.  
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1. Einleitung 

1.1 Hintergrund der vorgezogenen Änderung des LEP 

Die Landesregierung beabsichtigt bekanntlich in der nahen Zukunft das Planungsinstrument 
des Landesentwicklungsplan (LEP) mit dem Landesentwicklungsprogramm in einem neuen 
LEP 2025 zusammenzuführen.  

Ein Urteil des OVG NRW vom 03.09.2009 (10 D 121/07.NE1) zum Bebauungsplan Nr. 105 – 
E.ON Kraftwerk – der Stadt Datteln (Regierungsbezirk Münster) hat jedoch zu Unsicherheiten 
in Bezug auf Inhalt und Regelungswirkung der Vorgaben des Landesentwicklungsplans zur  
Kraftwerksplanung geführt. Dies ist von weitreichender Bedeutung angesichts der im Energie-
bereich anstehenden und zum Teil bereits realisierten Investitionsvorhaben in NRW. Es 
besteht daher ein großes Interesse des Landes, sicherzustellen, dass es in diesem Rege-
lungsbereich solide, rechtlich zweifelsfreie Entscheidungsgrundlagen gibt. Insbesondere vor 
diesem Hintergrund ist das Vorziehen der Neufassung der landesplanerischen Vorgaben zur 
Energieversorgung zu sehen. 

Der Ausbau der erneuerbaren Energien, die verstärkte Nutzung der Kraft-Wärme-Kopplung 
und die Erneuerung des Kraftwerksparks in NRW sollen im Ergebnis der entsprechenden Än-
derung des Landesentwicklungsplans eine neue, solide Grundlage erhalten.2  

Vor kurzem bereits abgeschlossen worden ist ein in diesem Kontext zu sehendes Gesetzge-
bungsverfahren zur Änderung des Landesentwicklungsprogramms mit der Streichung von § 
26 Energiewirtschaft. Der Regionalrat wurde mit der Sitzungsvorlage vom 11.02.2010 für die 
39. Regionalratssitzung am 24.03.2010 (TOP 9) über diese Änderung informiert. 

1.2 Energiepolitik und Raumplanung in Zeiten des Kl imawandels  

Die Gefahren des sich abzeichnenden Klimawandels und die entsprechenden Ursachen-
zusammenhänge sind inzwischen hinlänglich bekannt. Dass die weltweit wärmsten Jahre seit 
Beginn der Temperaturaufzeichnungen allesamt in der jüngsten Vergangenheit liegen ist nur 
einer von vielen Belegen für die Veränderung der Weltklimas. Elf der letzten zwölf Jahre 
(1995–2006) gehören zu den zwölf wärmsten Jahren seit der instrumentellen Messung der 
globalen Erdoberflächentemperatur (seit 1850), so z.B. 2007 die Feststellung des Schlüssel-
gremiums „Zwischenstaatlicher Ausschuss für Klimaänderungen“ (Intergovernmental Panel on 
Climate Change IPCC) in seinem „Vierten Sachstandsbericht“ (S. 5 der Zusammenfassung für 
Entscheidungsträger): 

http://www.bmu.de/files/pdfs/allgemein/application/pdf/ipcc_entscheidungstraeger_gesamt.pdf (Zugriff am 
22.02.2010) 

Auch die hier abgebildete Graphik des britischen MetOffice belegt eindrucksvoll diesen Trend. 
Darin wird dargestellt, dass es zwar Unterschiede zwischen verschiedenen Temperaturauf-
zeichnungsmethoden gibt, dass diese aber alle den gleichen Trend aufzeigen: Es wird schon 
jetzt sukzessive deutlich wärmer auf der Erde. 

Sehr zu betonen ist jedoch, dass es keinesfalls nur um eine Zunahme der Weltmitteltem-
peraturen geht, sondern vor allem auch um eine Zunahme der Extremwettereignisse bis hin 
zu Katastrophen-Szenarien wie dem Ausbleiben des Golfstroms (Forschungsthema: „Kipp-
Elemente“ des Weltklimasystems) und um Veränderungen agrarisch wichtiger Wetterlagen. 
Dabei ist auch zu bedenken, dass unser Klima ein sehr komplexes System ist, bei dem 
vordringlich singuläre oder moderate Änderungseffekte katastrophale Kettenreaktionen und 
Selbstverstärkungseffekte auslösen können (z.B. die Freisetzung zusätzlicher Treibhausgase 
aus bisherigen Perma-Frost-Böden in Folge der Erwärmung).  

���������������������������������������� �������������������

1 Urteil: http://www.ovg.nrw.de/presse/pressemitteilungen/01_archiv/2009/30_090915/07D121_a02.pdf (Zugriff am 
22.02.2010) 
2 Siehe zur angestrebten Änderung des Energiekapitels auch den Bericht der Landesregierung:  
http://www.landtag.nrw.de/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument/MMV14-3189.pdf (Zugriff am 22.02.2010) 
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Entwicklung der Weltmitteltemperatur zwischen 1850 und 2008 

 nach drei verschiedenen Aufzeichnungsmethoden; Quelle: MetOffice3 

Nach der vielbeachteten Studie „The Anatomy of a Silent Crisis“4 des Global Humanitarian 
Forum, die 2009 vom früheren UN-Generalsekretär Kofi Annan vorgestellt wurde, sterben 
bereits jetzt geschätzte 300.000 Menschen pro Jahr an den Folgen des Klimawandels. Unter 
der Erderwärmung leiden demnach weltweit ca. 300 Millionen Menschen, dazu verschlingt sie 
fast 90 Milliarden Euro Folgekosten pro Jahr. Durch eine zerstörte Umwelt und daraus folgen-
der Mangelernährung und Krankheiten kann der Klimawandel bis zum Jahr 2030 sogar 
jährlich den Tod einer halben Million Menschen verursachen. Gemäß der Studie werden bis 
2030 rund 660 Millionen Menschen von den Folgen des Klimawandels betroffen sein, etwa 
weil sie ihre Häuser durch Unwetter verlieren oder weil sie unter Wasserknappheit, Hunger 
oder Krankheiten leiden. Um 2030 wird der Klimawandel der Prognose zufolge weit mehr als 
200 Milliarden Euro pro Jahr kosten. Diese Relationen sollten zumindest jeweils mitbedacht 
werden, wenn man sich mit etwaigen Vor- und Nachteilen möglicher hiesiger Klimaschutz-
maßnahmen befasst.5  

In diesem Kontext ist anzumerken, dass die Pro-Kopf-CO2-Emissionen in Deutschland mit ca. 
10 Tonnen/Jahr sehr hoch liegt. Der weltweite Durchschnitt liegt bei 4,5 Tonnen und ein Inder 
produziert im Schnitt z.B. nur 1,2 Tonnen CO2/Jahr (Daten für 2008). Deutschland trägt daher 
eine hohe Verantwortung für den Klimaschutz.6 

Diese Zusammenhänge und Ursachen in Bezug auf den Klimawandel sollen hier nicht weiter 
erörtert werden. An vertiefenden Informationen Interessierte seien jedoch auf die Publikation 
„Globaler Klimawandel: Ursachen, Folgen, Handlungsmöglichkeiten“ der Nichtregierungs-

���������������������������������������� �������������������

3 http://www.metoffice.gov.uk/climatechange/science/explained/explained5.html (Zugriff am 08.03.2010). 
4 http://www.ghf-geneva.org/LinkClick.aspx?fileticket=pg6PNloVEoA%3D&tabid=736 (Zugriff am 22.03.2010). Im 
„Advisory Panel“ wirkten u.a. der Direktor des Potsdam Instituts für Klimaforschung, Herr Prof. Dr. Hans Joachim 
Schellnhuber, und Klaus Töper, von 1998-2006 Leiter des Umweltprogramms der Vereinten Nationen mit. 
5 http://www.focus.de/wissen/wissenschaft/klima-bericht-300-000-tote-durch-klimawandel_aid_403778.html (Zugriff 
am 19.03.2010). 
6 http://www.umweltbewusst-heizen.de/Klimaschutz/Bilanz/weltweit/LaendervergleichCO2/co2-pro-Kopf.html 
(Zugriff am 19.03.2010). 
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organisation Germanwatch verwiesen, dessen Erstauflage mit Unterstützung des MUNLV 
entstanden ist. Darin werden die Zusammenhänge sehr gut nachvollziehbar erläutert: 

http://www.germanwatch.org/klima/gkw08.pdf (Zugriff am 22.02.2010) 

Informationen zu Auswirkungen des Klimawandels auf NRW finden Interessierte in der Studie 
„Klimawandel in Nordrhein-Westfalen – Regionale Abschätzung der Anfälligkeit ausgewählter 
Sektoren“ des Postdam-Instituts für Klimaforschung (PIK) im Auftrag des MUNLV: 

http://www.umwelt.nrw.de/umwelt/pdf/abschluss_pik_0904.pdf  (Zugriff am 03.03.2010) 

Welche potenziellen Folgen der Klimawandel in Zukunft für die einzelnen Regionen hat, zeigt 
auch der „Regionale Klimaatlas für Deutschland“, den die Helmholtz- Gemeinschaft erarbeitet 
und ganz aktuell ins Internet eingestellt hat. Hier sind auch verschiedene Klimaszenarien für 
NRW abrufbar. Der Nutzer kann dabei verschiedene Klimaelemente, etwa Temperatur, 
Niederschlag und Wind, auswählen und sich mögliche künftige Änderungen zu unterschiedli-
chen Jahreszeiten anzeigen lassen.  

http://www.regionaler-klimaatlas.de/klimaatlas/2071-2100/jahr/durchschnittliche-temperatur/nrw.html (Zugriff am 
25.03.2010) 

Wichtig ist im Kontext der LEP-Änderung jedoch, dass die Bewältigung der globalen Zu-
kunftsaufgabe des Klimaschutzes weitreichende Auswirkungen auf die Energiepolitik hat. Das 
heutige Energiesystem muss umgebaut werden, will man die Ziele des Bundes und des 
Landes für den Klimaschutz erreichen oder noch übertreffen. Dies wird aus der Energie- und 
Klimaschutzstrategie des Landes NRW sehr deutlich. 

http://www.wirtschaft.nrw.de/zAblage_PDFs/Energie-_und_Klimaschutzstrategie_Nordrhein_Westfalen_290408.pdf 
(Zugriff am 22.02.2010) 

Auch das im August 2007 verabschiedete Integrierte Energie- und Klimaschutzprogramm 
(IEKP) der Bundesregierung und die Beschlüsse zu dessen konkreter Umsetzung definieren 
grundlegende Klimaschutzziele für das Jahr 2020. So gelten unter anderem die folgenden 
Ziele:  
- die Reduktion der deutschen Treibhausgasemissionen um 40 % gegenüber 1990 als 

Beitrag zur globalen Emissionsminderung;  
- der Anteil erneuerbarer Energien an der Stromerzeugung soll bei mindestens 30 % liegen;  
- der Anteil erneuerbarer Energien an der Wärmeerzeugung soll 14 % betragen;  
- der Ausbau von Biokraftstoffen, ohne die Gefährdung von Ökosystemen und Ernährungs-

sicherheit.7  

Weitere Informationen zum IKEP können der Internetseite des BMU entnommen werden: 

http://www.bmu.de/klimaschutz/nationale_klimapolitik/doc/44497.php (Zugriff am 22.02.2010) 

Klar ist, dass Investitionsentscheidungen z.B. im Bereich Kraftwerke oder regenerativer 
Energien immer auch einen Raumbezug haben. Gleiches gilt für die Schaffung energiespa-
render Raum- und Verkehrsstrukturen. Daher ist die räumliche Planung auf allen Planungs-
ebenen einer der Schlüsselakteure für erfolgreichen Klimaschutz. Vor diesem Hintergrund 
macht es Sinn, dass sich der Regionalrat bereits im Zuge der Erarbeitung des neuen LEP-
Kapitels Energieversorgung intensiv mit dieser Thematik befasst. 

Die hohe Bedeutung der räumlichen Planung ist natürlich auch für die erforderlichen Anpas-
sungsmaßnahmen an den Klimaschutz zu konstatieren, wie z.B. ein verstärkter Hochwasser-
schutz, die Vermeidung oder Verlegung unangepasster Infrastruktur oder die Sicherstellung 
hinreichender Belüftungsschneisen. Dies soll an dieser Stelle nicht vertieft werden. Es kann 
hierzu jedoch auf das aktuelle Papier „Städte und Regionen im Klimawandel“ der Akademie 
für Raumforschung und Raumordnung verwiesen werden, in dem insbesondere Anpas-
sungsmaßnahmen an den Klimawandel thematisiert werden: 

���������������������������������������� �������������������

7 http://www.bmu.de/klimaschutz/nationale_klimapolitik/doc/44497.php (Das Integrierte Energie- und 
Klimaschutzprogramm (IEKP), BMU; Zugriff am 22.02.2010). 
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http://arl-net.org/pdf/publik/e-paper-der-arl-nr5.pdf (Zugriff am 22.02.2010) 

In NRW gibt es ferner bereits das Papier „Anpassung an den Klimawandel – Eine Strategie für 
Nordrhein-Westfalen“, das das MUNLV herausgegeben hat: 

http://www.umwelt.nrw.de/umwelt/pdf/klimawandel/Klimawandel_Anpassungsstrategie_Gesamt.pdf (Zugriff am 
08.03.2010) 

2  Exkurs: Klimaschutz für regionale Wirtschaft nut zen! 

2.1 Landes- und Bundessicht: Ökonomische Chance Kli maschutz ergreifen 

Dass Klimaschutz und wirtschaftliche, industrielle Entwicklung keineswegs ein Widerspruch 
sind, wurde bereits im Titel „Mit Energie in die Zukunft – Klimaschutz als Chance“ der Energie- 
und Klimaschutzstrategie8 des Landes NRW vom April 2008 angedeutet: In diesem Strategie-
konzept stellt die Landesregierung unter anderem fest (S. 5): 

„Der Klimaschutz bietet dabei gerade für unser Land eine außerordentliche 
industriepolitische Chance . Die Landesregierung erwartet allein in der regenerativen 
Energiewirtschaft eine Umsatzsteigerung auf 15 Mrd. Euro und eine Steigerung der 
Zahl der Beschäftigten auf 40.000 bis zum Jahr 2020. Die regenerative Energiewirt-
schaft in Nordrhein-Westfalen hat in einzelnen Sektoren große Exportchancen. In der 
Windenergiebranche liegt der Exportanteil sogar bei mehr als 60 %. 

Ebenso großes Gewicht wie die Wettbewerbsfähigkeit der nordrhein-westfälischen In-
dustrie hat für die Landesregierung die Sicherung der Versorgung des Landes mit 
Primärenergieträgern . Zur Sicherung unserer industriellen Basis und damit zur 
Wohlstandsicherung muss die wachsende Energieimportabhängigkeit gestoppt wer-
den. Regenerative Energien müssen schon aus diesem Grund einen wachsenden 
Anteil an der Energieerzeugung erreichen.“ 

In ähnlicher Weise betont Bundesumweltminister Röttgen in einer entsprechenden Pressemit-
teilung vom 04.12.2009: 

„Klimaschutz ist der Impulsgeber für die ökonomische Modernisierung unseres Lan-
des.“9 

Auch in den Koalitionsvertrag von CDU, CSU und FDP vom Herbst 2009 fand dieser Gedanke 
Eingang. Darin heißt es beispielsweise (Seite 27):10 

„Wir wollen den Weg in das regenerative Zeitalter gehen und die Technologieführer-
schaft bei den Erneuerbaren Energien ausbauen. Die Potentiale für Innovation, 
Wachstum und Beschäftigung beim Umbau unseres Energiesystems sind gewaltig.“  

In diesem Kontext bekennt sich die Regierungskoalition im Koalitionsvertrag auch zum Ziel, 
dass erneuerbare Energien den Hauptanteil an der Energieversorgung übernehmen sollen. 
Auf diesem Weg sollen „in einem dynamischen Energiemix die konventionellen Energieträger 
kontinuierlich durch alternative Energien ersetzt“ werden (S. 27). 

In der Tat können Regionen, die sich für aktiven Klimaschutz einsetzen, in vielerlei Hinsicht 
profitieren, wie nachfolgend skizziert wird. 

���������������������������������������� �������������������

8  

http://www.wirtschaft.nrw.de/zAblage_PDFs/Energie-_und_Klimaschutzstrategie_Nordrhein_Westfalen_290408.pdf 
(Mit Energie in die Zukunft – Klimaschutz als Chance: Energie- und Klimaschutzstrategie Nordrhein-Westfalen, 
MWME; Zugriff am 22.02.2010). 
9 http://www.bmu.de/pressemitteilungen/aktuelle_pressemitteilungen/pm/45319.php (Pressemitteilung Nr. 358/09 
vom 04.12.2009, BMU; Zugriff am 22.02.2010). 
10 http://www.cdu.de/doc/pdfc/091026-koalitionsvertrag-cducsu-fdp.pdf (Wachstum. Bildung. Zusammenhalt – 
Koalitionsvertrag zwischen CDU, CSU und FDP; Zugriff am 23.02.2009). 
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2.2 Kaufkraft vor Ort binden und regionale Kaufkraf tverluste ausgleichen 

Bisher verlieren Regionen und Kommunen ohne nennenswerte eigene Energieproduktion und 
mit hohem Energiebedarf in großem Umfang lokale und regionale Kaufkraft für die erfor-
derlichen Energieimporte (Gas, Importkohle, Öl etc.). Bezogen auf ganz Deutschland wurden 
z.B. im Jahr 2006 74,5% der hier genutzten Energie importiert (1995 erst 68,5%).11 Wenn 
Regionen und Kommunen keine eigenen Energieproduktionsanlagen z.B. im Bereich regene-
rative Energien oder Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen aufweisen, so kann dieser Wert lokal 
noch deutlich höher liegen. Hier sind dann hohe lokale Kaufkraftverluste zu verzeichnen, denn 
Energieausgaben sind hoch: Alleine schon für die Privathaushalte – ohne Industrie – schätzte 
das Statistische Bundesamt Mitte 2008 die monatlichen Durchschnittsausgaben für Energie 
auf 267 €/Monat. Bei einer Stadt mit 100.000 Einwohnern sind das 320 Millionen €/Jahr 
alleine für die Privathaushalte.12 

Werden effiziente Nah- und Fernwärmenetze neu geschaffen, Siedlungsstrukturen ener-
gieoptimiert geplant und der Ausbau erneuerbarer Energien konsequent vorangetrieben, so 
werden diese lokalen bzw. regionalen Kaufkraftverluste im entsprechenden Umfang vermie-
den bzw. ausgeglichen. Davon profitiert generell die regionale und lokale Wirtschaft.  

So wurden im Dezember 2009 im Gutachten „Nutzen durch erneuerbare Energien 2008“ im 
Auftrag des Bundesumweltministeriums folgende Effekte der derzeitigen regenerativen Ener-
gieproduktion in Deutschland festgestellt (S. 19):13  

„Die Nettoeinsparung bei den Importen fossiler Energieträger betrug im Jahr 2008 rund 
6,6 Mrd. Euro, der größte Teil davon entfiel mit 3,1 Mrd. Euro auf den Bereich der 
Wärmeerzeugung, dicht gefolgt von der Stromerzeugung mit rund 2,9 Mrd. Euro.“ 

Ob die lokalen Konsumenten beispielsweise regenerative Energien direkt von lokalen Produ-
zenten beziehen und so die Kaufkraft direkt binden oder ob sie z.B. Strom „aus dem Netz“ von 
einem überregionalen Anbieter beziehen ist letztlich in der Bilanz relativ egal. Wenn der lokale 
Produzent seinen Strom statt lokal zu vermarkten lieber an einen überregionalen Stromunter-
nehmer verkauft, so fließt dann eben Geld durch Zahlungen seitens dieser Stromunterneh-
men in die Region zurück, während lokale Endabnehmer an andere überregionale Stromun-
ternehmen gezahlt haben und so Geld die Region verlässt. Hier wäre es dann also nicht direkt 
eine Kaufkraftbindung, bei der das Geld die Region nicht verlässt, sondern die lokale Ener-
gieproduktion sorgt für einen Ausgleich von Kaufkraftverlusten, die andere lokale Endabneh-
mer „verursachen“. 

2.3 Neue Arbeitsplätze, Umsätze und Wertschöpfung f ür Region sichern 

Klimaschutz ist arbeitsplatzintensiv und diese Arbeitsplätze entstehen hierzulande statt bei 
der Gewinnung von Energieträgern im Ausland. Dies zeigt das Beispiel der erneuerbaren 
Energien: 

Gemäß der Ende 2009 im Auftrag des MWME vorgelegten Studie zur „Zur Lage der Regene-
rativen Energiewirtschaft in NRW“ wies 2008 alleine der regenerative Anlagenbau in Nord-
rhein-Westfalen bereits rund 22.400 Beschäftigte bei 3.200 Unternehmen auf – viele davon im 
Regierungsbezirk Düsseldorf.14 Bis 2020 sollen es 40.000 werden. Der höchste Beitrag zur 

���������������������������������������� �������������������

11 http://www.unendlich-viel-energie.de/uploads/media/EE_machen_uns_unabhaengig_von_Energieimporten.pdf 
(Erneuerbare Energien machen uns unabhängig von Energieimporten, Agentur für Erneuerbare Energien; Zugriff 
am 23.02.2010). 
12 
http://www.destatis.de/jetspeed/portal/cms/Sites/destatis/Internet/DE/Presse/pm/2008/08/PD08__297__631,templa
teId=renderPrint.psml (Pressemitteilung Nr. 297 vom 19.09.2008, Statistisches Bundesamt; Zugriff am 
23.02.2010). 
13 http://www.erneuerbare-energien.de/files/pdfs/allgemein/application/pdf/nutzen_ee_2008_bf.pdf (Nutzen durch 
erneuerbare Energien 2008, IfnE im Auftrag des BMU; Zugriff am 23.02.2009). 
14 http://www.iwr.de/buch/2009/RegEW/Reg_Energiewirtschaft_NRW_2008_Kurzfassung.pdf 



� 9 

Beschäftigungssicherung entfällt mit rd. 6.300 Arbeitsplätzen auf die Kern-Unternehmen des 
Windenergiesektors. Hinzu kommen große Beschäftigungseffekte z.B. im Handwerk bei 
Wärmedämmaßnahmen oder beim Ausbau von Wärmenetzen.  

Zum Vergleich der rund 22.400 Beschäftigen im Bereich regenerativer Anlagenbau: Laut 
Bundesverband Braunkohle arbeiteten zum 31.12.2009 11.562 Beschäftigte in NRW im 
rheinischen Braunkohlenrevier. Diese Zahl schließt bereits die Beschäftigten in eigenen 
Braunkohlenkraftwerken der allgemeinen Versorgung mit ein.15 

Noch beeindruckender sind Zahlen des Bundesumweltministeriums. Einem laufenden For-
schungsvorhaben des BMU zufolge stieg die Zahl der dem Bereich der erneuerbaren Ener-
gien zuzurechnenden Beschäftigten in Deutschland im Jahr 2008 auf rd. 278.000 bei einem 
Inlandsumsatz von 31 Milliarden Euro. Gegenüber 2004 mit rd. 160.500 Beschäftigten konn-
ten in nur vier Jahren etwa 117.500 neue Arbeitsplätze geschaffen worden.16 

 
Quelle: „Wirtschaftsförderung durch erneuerbare Energien - Was bringt uns das?“ BMU, 2009 

EEG = Erneuerbare-Energien-Gesetz; EEG-Anlagen sind Anlagen, die nach dem EEG vergütet werden17 

Derzeit nutzen andere Bundesländer die Wertschöpfungsmöglichkeiten durch die Errichtung 
neuer Anlagen im jeweiligen Bundesland offenbar weitaus mehr. Die Graphik „EEG-Ver-
gütungszahlen 2007 pro Einwohner“ aus der aktuellen Broschüre "Wirtschaftsförderung durch 
erneuerbare Energien - Was bringt uns das?" (Seite 67) des Bundesumweltministeriums 
deutet dies jedenfalls an. In andere Bundesländer floss in Einwohner umgerechnet oft ein 
Vielfaches des Geldes. Diese Broschüre enthält auch eine Graphik, die unter anderem gerade 
auch den linken und oberen Niederrhein als eine Region zeigt, in der noch besonders wenig 

���������������������������������������� ���������������������������������������� ���������������������������������������� ���������������������������������������� ������������������������

 (Kurzfassung „Zur Lage der Regenerativen Energiewirtschaft in Nordrhein-Westfalen 2008 (Studie im Auftrag des 
MWME), IWR; Zugriff am 22.02.2010; Seite 26). 
15 http://www.debriv.de/pages/layout2sp.php?page=237 (Beschäftigtenzahlen, Bundesverband Braunkohle; Zugriff 
am 25.02.2010). 
16 http://www.bmu.de/erneuerbare_energien/kurzinfo/doc/3988.php (Kurzinfo Erneuerbare Energien, BMU; Zugriff 
am 22.02.2010). 
17 Das Erneuerbare-Energien-Gesetz EEG verpflichtet die Netzbetreiber, Strom aus erneuerbaren Energien von 
den Erzeugern abzunehmen, vorrangig in das Stromnetz einzuspeisen und den Anlagenbetreibern hierfür 
mindestens zwanzig Jahre lang eine gesetzlich festgelegte Mindestvergütung zu zahlen. Diese Mindest-
vergütungssätze orientieren sich an den jeweiligen Erzeugungskosten der einzelnen Sparten und eingesetzten 
Techniken und berücksichtigen über Degressionsfaktoren die künftig möglichen Produktivitätsfortschritte und 
Kostensenkungen. Inzwischen sind es bereits etwa 400.000 Anlagenbetreiber, die erneuerbar erzeugten Strom 
gegen Vergütung ins Stromnetz einspeisen und auf diese Weise zu Stromproduzenten geworden sind. Quelle: 
BMU: Einfluss der Förderung erneuerbarer Energien auf den Haushaltsstrompreis im Jahr 2009 mit Ausblick auf 
das Jahr 2010 S. 2 und 6;  
http://www.erneuerbare-
energien.de/files/pdfs/allgemein/application/pdf/hg_strompreiserhoehungen_eeg2009_bf.pdf; Zugriff 13.04.2010). 
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regenerative Leistung installiert ist (Seite 65). Die Broschüre kann unter dem folgenden Link 
abgerufen werden: 

http://www.bmu.de/files/pdfs/allgemein/application/pdf/wirtschaftsfoerderung_bf.pdf (Zugriff am 24.02.2010) 

 
Quelle: Grafik EEG-Planen & Beraten GmbH  

In:  „Wirtschaftsförderung durch erneuerbare Energien - Was bringt uns das?“ BMU, 2009 

Doch Klimaschutz bedeutet mehr als nur Erneuerbare Energien. Das entsprechend umfang-
reiche Integrierte Energie- und Klimaprogramm des Bundes gemäß dem sogenannten „Mese-
berg-Paket“ führt bis zum Jahr 2020 im Saldo aller gesamtwirtschaftlichen Effekte zu ge-
schätzten 500.000 zusätzlichen Jobs. Bis 2030 können es sogar 800.000 Stellen sein. Das 
geht zumindest aus dem Zwischenbericht einer Studie zu Wachstums- und Beschäftigungs-
effekten dieses Integrierten Energie- und Klimaprogramms hervor.18 Dies sind beispielsweise 
auch lokale Handwerker, die in der Region Gebäude sanieren. 

Klimaschutz spielt vor diesem Hintergrund auch eine Schlüsselrolle bei der wirtschaftspoli-
tischen Clusterstrategie des Landes NRW im Bereich Energie („EnergieRegion.NRW“): 

���������������������������������������� �������������������

18 http://www.bmu.de/publikationen/bildungsservice/zahl_der_woche/doc/42081.php (500.000: Klimaschutzpro-
gramm schafft Arbeitsplätze, BMU; Zugriff am 22.02.2010). 
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http://www.nordrheinwestfalendirekt.de/broschuerenservice/download/70490/energieregion_final.pdf (Zugriff am 
18.03.2010) 

2.4 Heimatmarkt stärken für Exportchancen regionale r Unternehmen 

Deutschland, NRW und auch Unternehmen aus dem Regierungsbezirk Düsseldorf profitieren 
beim Export stark von der frühen Förderung des Klimaschutzes, denn so wurden hierzulande 
sogenannte „first-mover-advantages“ generiert. Das heißt, wer sich zuerst um das Thema 
kümmert, kann dann die entwickelten Technologien auch erfolgreich in das Ausland ver-
kaufen. Klimaschutztechnologien brauchen aber im dynamischen globalen Umfeld auch einen 
Heimatmarkt, um sich „hier“ zu entwickeln und dieser Heimatmarkt ist auch später notwendig, 
um Verlagerungen in andere Länder zu vermeiden und Technologien ein Stück weit unab-
hängig vom Weltmarkt kontinuierlich zu verbessern. Das Handelsblatt formulierte es in einem 
Artikel vom Februar 2008 zum Thema Erneuerbare Energien so: „Starker Heimatmarkt beflü-
gelt den Export“.19 

Zu den Zahlen: Das Exportvolumen der Gesamtbranche der Erneuerbaren Energien lag zum 
Beispiel 2007 laut der deutschen „Agentur für Erneuerbare Energien“ bei etwa 9 Milliarden 
Euro. Die größte Bedeutung hat das Auslandsgeschäft zurzeit für die Wasserkraft- und die 
Windindustrie mit Exportquoten von 85 Prozent. Stark an Bedeutung gewonnen hat der 
Export aber auch für die Solarbranche: Im Jahr 2007 lieferte die Photovoltaikindustrie nach 
Angaben des Bundesverbands Solarwirtschaft bereits 38 Prozent ihrer Produktion ins Aus-
land.20 Auch NRW spielt in diesem Konzert eine starke Rolle: Ministerin Thoben sprach sich 
dementsprechend anlässlich des ersten Branchentages der Windenergie NRW in Duisburg 
beispielsweise dafür aus, die Position als weltweit führendes Zulieferland für die Windindustrie 
mit rund 10.000 Mitarbeitern weiter auszubauen.21 

2.5 Steigerung der regionalen Versorgungssicherheit  und Preisstabilität 

Nicht erst seit der Sperrung russischer Gasleitungen in vergangenen Wintern ist einer breiten 
Öffentlichkeit in Europa bewusst, dass eine starke Importabhängigkeit gravierende Risiken für 
die Sicherheit der Energieversorgung und die entsprechende Preisstabilität in sich birgt. 
Bereits in der Ölkrise der siebziger wurde dies deutlich. Eine wachsende Weltbevölkerung bei 
gleichzeitig immer geringer werdenden Vorräten insbesondere von Öl, Gas und Uran wird 
dieses Problem in der Zukunft aller Voraussicht nach gravierend verschärfen.  

Die Verminderung der derzeit äußerst hohen Importabhängigkeit (Siehe Nr. 2.2: Importquote 
2006 74,5%) durch regionale Energie- und Klimaschutzmaßnahmen wie Energieeinsparung, 
Kraft-Wärme-Kopplung (siehe auch Nr. 3.2 zur 49. Regionalplanänderung) und den Ausbau 
erneuerbarer Energien ist insoweit auch ein wichtiger Beitrag zur Verbesserung der regiona-
len Versorgungssicherheit und Preisstabilität. Dies wiederum verbessert damit auch die 
regionale Wettbewerbsfähigkeit.  

2.7 Modernisierungseffekte nutzen für Wettbewerbsfä higkeit der Region 

Investitionen in Energiespar- und Klimaschutzmaßnahmen dienen in der Regel nicht nur 
isoliert diesem Zweck. So geht z.B. der Austausch energetisch ineffizienter (und somit im 
Betrieb entsprechend teurerer) Produktionsanlagen in der Regel einher mit effektiveren, 
effizienteren Produktionsmöglichkeiten. Auch energetische Gebäudesanierungen gehen in der 
Regel einher mit weitreichenden zusätzlichen Modernisierungseffekten (Erscheinungsbild, 

���������������������������������������� �������������������

19 http://www.handelsblattmachtschule.de/download/download.php?id=85 (Handelsblatt Nr. 33, S. B 6, 2008: 
Starker Heimatmarkt beflügelt den Export, IWR; Zugriff am 22.02.2010). 
20 http://www.unendlich-viel-energie.de/de/wirtschaft/export.html (Erneuerbare Energien sind Exportschlage, 
Agentur für Erneuerbare Energien; Zugriff am 22.02.2010). 
21 http://www.nrw.de/presse/erster-branchentag-windenergie-nrw-in-duisburg-7864/ (Erster Branchentag Wind-
energie NRW in Duisburg / Ministerin Christa Thoben: Position als weltweit führendes Zulieferland für die 
Windindustrie weiter ausbauen, Land NRW; Zugriff am 22.02.2010). 
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Raumklima, verbesserte Grundrisse, bessere Belichtung u. Ä.). Auch dies sind positive 
Zusatzeffekte des Klimaschutzes für die regionale Wettbewerbsfähigkeit. 

2.8 Leistungsfähigkeit öffentlicher Haushalte in de r Region verbessern 

Wichtig ist Klimaschutz auch für die Haushaltslage der Kommunen. Weithin bekannt ist, dass 
Kommunen ihre Energiekosten durch energetische Gebäudesanierung massiv senken und 
dabei nebenbei auch Gebäude modernisieren können. Dies wurde daher auch im Rahmen 
des Konjunkturpaketes gefördert und z.B. die Energieagentur NRW ist hier ohnehin sehr aktiv, 
zumal davon eine Vorbildwirkung für private Akteure ausgeht. Das Konjunkturpaket zur 
energetischen Erneuerung von Gebäuden der sozialen Infrastruktur in den Kommunen war 
auch Gegenstand der Beratungen des Strukturausschusses des Regionalrates im Herbst 
2009:http://www.brd.nrw.de/regionalrat/sitzungen/2009/32009/sta/TOP6_34StA.pdf (Zugriff am 13.04.2009) 

Einen Überblick über die vielfältigen und finanzstarken Förderprogramme des Landes, des 
Bundes und der EU sowie der Energieversorger gibt es auf der Internetseite der Energie-
Agentur NRW: 

http://www.energieagentur.nrw.de/foerderung/page.asp?TopCatID=2535&RubrikID=2535 

Hinzu kommen natürlich die Gewerbesteuereinahmen von im Bereich Klimaschutz aktiven 
Handwerksbetrieben, Herstellern regenerativer Anlagen etc. in der Region. 

Wichtig ist jedoch auch, dass Raumplanung für erneuerbare Energien – auf welcher 
Planungsebene auch immer – umfangreiche zusätzliche Gewerbesteuereinnahmen bringen 
kann. Laut einer Studie des Wirtschaftsinstituts Prognos im Auftrag des Bundesverbands 
WindEnergie (BWE) zu Windparks in den Küstenregionen erbringt z.B. jedes Megawatt 
installierte Windenergie-Leistung in seiner ca. 20-jährigen Laufzeit über 100.000 Euro an 
Gewerbesteuer-Zahlungen.22  

2.9 Vorhandene Fördermittel in die eigene Region ho len 

Klimaschutz ist eine existentielle Zukunftsaufgabe des Staates. Vor diesem Hintergrund ist es 
naheliegend, dass es vielfältigste Fördermöglichkeiten der EU, des Bundes und des Landes 
für Energiespar- und Klimaschutzmaßnahmen gibt. Die Regionalplanung kann im Rahmen 
ihrer raumstrukturellen Rahmensetzungen und über kooperative Prozesse der raumordneri-
schen Zusammenarbeit gemäß § 13 Raumordnungsgesetz mit dazu beitragen, dass diese 
Fördermöglichkeiten vor Ort auch ausgenutzt werden. 

Klar ist, dass diese Fördermöglichkeiten unabhängig davon bestehen, ob eine Region sie 
ausschöpft oder nicht. Werden entsprechende Programme seitens der Akteure in der Region 
nicht ausgenutzt, so profitieren andere Regionen davon, die entschlossener diese Förder-
möglichkeiten nutzen. Im Sinne des wirtschaftlichen Eigeninteresses von Regionen ist es 
natürlich anzustreben, selber diese Förderpotenziale zu nutzen, statt sie woanders hin fließen 
zu lassen. 

2.10 Umweltqualität und Image verbessern, externe K osten vermeiden 

Die Vermeidung der Verbrennung fossiler Endenergien durch Klimaschutzmaßnahmen führt 
auch zu einer deutlichen Reduktion der lokal und regional wirksamen Luftschadstoffe (inkl. 
Feinstaub) als Teil der „externen Kosten, d.h. der nicht in den Marktpreisen enthaltenen 
Kosten konventioneller Energieproduktion. Klimaschutzmaßnahmen tragen insoweit auch zu 
einer verbesserten lokalen und regionalen Umweltqualität bei. Dies vermindert Krankheits-
kosten, trägt zur Verlängerung der Haltbarkeit von Bauten und Infrastruktur bei und verbessert 
nicht zuletzt als weicher Standortfaktor auch die ökonomische Situation in der Region.  
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22 http://www.wind-energie.de/de/windenergie-in-der-region/regionale-impulse/ (Regionale Wertschöpfung, 
Bundesverband WindEnergie e.V.; Zugriff am 23.02.2010). 
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Für die Energieerzeugung berechnete das Umweltbundesamt beispielhaft externe Kosten: Es 
zeigte sich, dass die externen Kosten der Stromerzeugung aus Stein- und Braunkohle in der 
Größenordnung von 6 bis 9 Cent pro Kilowattstunde (kWh) liegen.23 Für den durchschnittli-
chen, derzeitigen Stromerzeugungsmix in Deutschland betragen die externen Kosten knapp 6 
Cent pro kWh. Die externen Kosten für Strom aus erneuerbaren Energien liegen im Mittel 
deutlich unter 1 Cent pro kWh!  

Etwaige Vorwürfe im Hinblick auf die Höhe der Förderung/Unterstützung erneuerbarer Ener-
gien sind insofern zu relativieren. Anzumerken ist ferner, dass z.B. der Windstrom inzwischen 
so günstig produziert werden kann, dass zu bestimmten Zeiten der Preis an der Strombörse in 
Leipzig schon höher lag, als die niedrigste gesetzlich garantierte Einspeisevergütung für 
Windstrom (d.h. selbst ohne die Berücksichtigung der externen Kosten). 

Zudem ist festzustellen, dass Klimaschutz in der Regel vom Image her positiv besetzt ist und 
als zukunftsorientiert gilt. Auch insoweit können Regionen vom Klimaschutz profitieren.  

2.11 Aktivitäten von ENERGIE-Regionen 

Viele Regionen besetzen das Thema Klimaschutz auch schon als wichtiges wirtschaftliches 
Zukunftsfeld, wie zum Beispiel die „ENERGIEregion Nürnberg e.V.“, die sich zusammensetzt 
aus Mitgliedern aus Wissenschaft, Wirtschaft, Politik/ Verwaltung, Kammern und Verbänden 
und die aufbaut auf der Konzeptstudie ENERGIEregion Nürnberg, mit der die Fraunhofer Ma-
nagement Gesellschaft von kommunaler Seite beauftragt wurde: 

http://www.energieregion.de/energieregion-ev_de.html (Zugriff am 23.02.2010). 

Sehr aktiv ist ebenfalls die Region Rhein-Sieg. So hat der Rhein-Sieg-Kreis mit Unterstützung 
der Kreissparkasse Köln bei dem Salzburger Forschungsinstitut iSPACE die innovative 
Modellstudie "EnergieRegion Rhein-Sieg" erarbeiten lassen: 

http://p56742.typo3server.info/ (Zugriff am 23.02.1010) 

Auch beispielsweise für Nordhessen wurde bereits eine Strategie zur Schaffung von 20.000 
Arbeitsplätzen durch den Ausbau technologischer Kompetenz und Anwendung dezentraler 
Energie- und Effizienztechnologien erarbeitet: 

http://www.stadtwerke-wolfhagen.de/fileadmin/dokumente/Downloads/Windkraft/2008-04-
23_Nordhessen%202020_Dr%20Ing%20Hoppe%20Kilpper.pdf (Zugriff am 23.02.2010) 

Der RVR möchte unter dem Begriff „Zukunftsenergie Ruhr“ ein GIS-gestütztes Potentialka-
taster zu erneuerbaren Energien in der „Energieregion“ Ruhrgebiet aufbauen. Der RVR sieht 
dabei als Ergebnis eines Workshops am 03.02.2010 eine federführende Rolle des RVR in den 
Bereichen Biomassenutzung, Windkraft, Wasserkraft, Geothermie und Grubenwasser- bzw. 
Schachtnutzung (RVR-Drucksache 12/0041 vom 12.02.2010; www.rvr-online.de).  

2.12 Negative räumliche Auswirkungen von Klimaschut zmaßnahmen 

Ungeachtet der vorstehend dargelegten positiven Effekte von Klimaschutzmaßnahmen ist 
natürlich festzustellen, dass zumindest raumordnerisch relevante Klimaschutzmaßnahmen in 
der Regel auch negative räumliche Auswirkungen haben. 

Zu nennen sind hier beispielsweise: 
- Veränderungen des Landschaftsbildes; 
- Inanspruchnahme von Boden; 
- Emissionen (z.B. Lärm); 
- Verkehr (z.B. Zulieferverkehr bei Biogasanlagen). 

���������������������������������������� �������������������

23 http://www.umweltbundesamt.de/uba-info-presse/2007/pd07-024.htm (Externe Kosten kennen - Umwelt besser 
schützen; Presse-Information 024/2007, Umweltbundesamt; Zugriff am 23.02.2010) 
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Wie gravierend solche Effekte sind, ist stark vom Standort der Anlagen abhängig, insb. bei 
erneuerbaren Energien. Der Bedeutungsgewinn des Freiraums als Wirtschaftsraum für 
erneuerbare Energien ist daher auch eine Herausforderung für die räumliche Planung. Sie 
kann nicht nur den Ausbau der Erneuerbaren forcieren und damit wirtschaftliche Impulse 
setzen. Sie muss auch die jeweiligen nachteiligen Effekte am potenziellen Standort in die 
Abwägung einstellen. 

Allerdings ist zu bedenken, dass auch die Alternativen zu Klimaschutzmaßnahmen, d.h. klima-
schädliche Energiebereitstellungstechniken in der Regel negative räumliche Auswirkungen 
haben. Ähnliches gilt natürlich auch für die globalen räumlichen Auswirkungen des bereits 
begonnen Klimawandels, die sich bei Unterlassen von Klimaschutzmaßnahmen entsprechend 
verstärken werden. 

2.13 Zwischenfazit  

Vorstehend wurden insbesondere die ökonomischen Chancen des Klimaschutzes beleuchtet. 
Es wurde deutlich, dass Klimaschutz eine Region wirtschaftlich stark voran bringen kann. Die 
räumliche Planung auf den verschiedenen Ebenen sollte sich daher dieses wichtigen Zu-
kunftsthemas annehmen, denn sie kann insbesondere bei der Standortplanung und im 
Städtebau vielfältige Beiträge zum Klimaschutz leisten. Dafür stehen neben Bauleit- und 
Raumordnungsplänen auch die Instrumente der raumordnerischen Zusammenarbeit gemäß § 
13 ROG zur Verfügung.  

Es gibt nur wenige Wirtschaftsbereiche, wo die Raumplanung, in vielen Einzelthemen so 
direkt und unmittelbar die Wirtschaft und die Region voran bringen kann. Wird z.B. über 
Gewerbeflächenausweisungen zwar nicht nur, aber vor allem auf in der Region vorhandenen 
Bedarf reagiert bzw. dieser raumverträglich verortet, so kann die Raumplanung bei 
Erneuerbaren Energien über Standortfreigaben sehr stark auch Investitionen induzieren, die 
sonst in der Region gar nicht erfolgen würden. Die Raumplanung kann diese Nutzungen dabei 
raumverträglich mit anderen Nutzungen koordinieren.  

So stellt der bundesdeutsche Beirat für Raumordnung (vgl. § 28 ROG) fest:24 

Aufgrund ihrer integrierten, querschnittsbasierten und zukunftsorientierten Arbeits-
weise ist die Raumplanung ein geeigneter Akteur, um im Prozess von Klimaschutz und 
der Vorsorge vor den Folgen der Klimaveränderung eine koordinierende Funktion zu 
übernehmen.  

Dabei ist natürlich einzuräumen, dass nicht jede Maßnahme ökonomischen Gewinn bringt und 
dass Klimaschutzmaßnahmen an den falschen Standorten auch gravierende Nachteile mit 
sich bringen können. Hier den richtigen Weg zu finden ist aber eine ganz normale Aufgabe 
der Raumplanung, d.h. der Bauleitplanung und Raumordnung, die zwischen den verschie-
denen auf der jeweiligen Planungsebene relevanten Belangen abwägen muss. 

Nicht vergessen sollte man bei dieser besonders am eigenen regionalen Nutzen orientierten 
Betrachtung allerdings, dass es auch eine ethische Verpflichtung zum Klimaschutz gibt. Dies 
gilt weltweit gegenüber kommenden Generationen und der Natur. Vor allem gilt dies aber 
gegenüber den tendenziell besonders dramatisch vom bereits einsetzenden Klimawandel 
betroffenen agrarisch ausgerichteten Entwicklungsländern und den tiefliegenden Inselstaaten. 
Natürlich muss man sich auch vor diesem Hintergrund für den Klimaschutz einsetzen. Dies 
wird hier als „common sense” vorausgesetzt. 
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24 http://www.bmvbs.de/Anlage/original_1056442/Empfehlung-zu-Klimaschutz_-Klimafolgen_-Regenerative-
Energien-und-Raumentwicklung.pdf (Empfehlung des Beirats für Raumordnung zu „Klimaschutz, Klimafolgen, 
Regenerative Energien und Raumentwicklung“ , Beirat für Raumordnung; Zugriff am 23.02.2010). 
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3.  Ausgangslage nach Einzelthemen  

3.1  Allgemeine Aspekte der Energieversorgung und - struktur 

Verbrauch – derzeit dominieren fossile Energien 

Allgemeine Daten zur Energieversorgung in NRW liegen unter anderem auf der Internetseite 
des MWME vor. Die Daten sind zum Teil leider schon einige Jahre alt und insb. bei den 
regenerativen Energien weit überholt (siehe unten), aber sie zeigen dennoch zumindest die 
Grundstruktur des Energieverbrauchs in NRW. Danach stellte sich der Primärenergie-
verbrauch25 im Jahr 2003 wie folgt dar.26 

 
   Quelle: Arbeitsgemeinschaft Energiebilanzen unter http://www.wirtschaft.nrw.de/100/150/155/Energiewirtschaft_in_NRW.pdf 

Speziell für den Strombereich enthält der LEP-Entwurf (Kapitel Energie, D.II) neueste Zahlen 
aus der vorläufigen Energiebilanz 2008 von IT-NRW. Danach dominiert heimische Braunkohle 
derzeit mit 40,9% bei der Stromerzeugung. 29,6% entfallen auf Steinkohle, wobei schon seit 
Jahren die Importkohle überwiege. Erdgas habe einen Anteil von 16,9%, Öl 1,7% und die 
Erneuerbaren Energien einen Anteil von inzwischen schon 5,7%.  

Verändern wird sich der Energiemarkt in der Zukunft unter anderem durch den Ausstieg aus 
der  einheimischen Steinkohlensubventionierung und durch den Atomausstieg (in welchem 
Zeitraum auch immer). Auch die enge Begrenztheit der Öl- und Gasreserven mit korres-
pondierenden Auswirkungen auf die künftige Preisentwicklung können gravierende Ände-
rungen bewirken, zumal nur wenige Länder große Teile der Reserven kontrollieren.  

Schwer zu prognostizieren ist, wie es mit der Braunkohlennutzung in NRW weitergeht, die 
derzeit relativ und absolut gesehen viele Treibhausgasemissionen und vor Ort massive 
Umweltveränderungen verursacht aber als heimische Energiequelle auch Devisenverluste 
vermeidet und hierzulande Wertschöpfung und Arbeitsplätze sichert. Es bleibt mit -
Fragezeichen abzuwarten, ob und ggf. wann Kohlendioxidabscheidung und -speicherung 
(Carbon Capture and Storage: CCS)27 bei Braunkohle – und anderen fossilen Energien – 
zumindest beim Klimaschutzproblem in nennenswertem Umfang helfen könnten und ob sie 
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25 Als Primärenergie bezeichnet man dabei in der Energiewirtschaft die Energie, die mit den natürlich 
vorkommenden Energieformen oder Energiequellen zur Verfügung steht, etwa als Kohle, Gas oder Wind. Von 
Sekundärenergie oder Energieträgern spricht man, wenn diese erst durch einen (mit Verlusten behafteten) 
Umwandlungsprozess aus der Primärenergie gewandelt werden. Die nach eventuellen weiteren Umwandlungs- 
oder Übertragungsverlusten vom Verbraucher nutzbare Energiemenge bezeichnet man schließlich als Endenergie. 
26 http://www.wirtschaft.nrw.de/100/150/155/Energiewirtschaft_in_NRW.pdf (Die Energiewirtschaft in NRW; Zugriff 
am 23.02.2010) 
27 http://www.pik-potsdam.de/members/edenh/media/RECCS-Artikel-BMU-03-07.pdf (Vergleich erneuerbarer 
Energien mit CO2-Speicherung; Zugriff am 23.02.2010). 
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dann auch politisch vor Ort durchsetzbar und zudem wirtschaftlich sein werden. In jedem Fall 
wurde z.B. in Neurath in der „Bundeshauptstadt der Energie“ Grevenbroich 
(www.grevenbroich.de) 2006 der Grundstein für ein modernes Braunkohlenkraftwerk gelegt. 

Regenerative Energien – dynamisches Wachstum und ne ue Planungsaufgaben 

Besonders für den sich äußerst dynamisch entwickelnden Bereich der regenerativen Energien 
sind die obigen Zahlen der „Arbeitsgemeinschaft Energiebilanzen“ zum Primärenergie-
verbrauch in der Tabelle wie gesagt schon jetzt bei weitem überholt. Dies ist allerdings auch 
notwendig, denn die erneuerbaren Energien sollen nach den Zielvorstellungen der Bundesre-
gierung künftig den Hauptanteil an der Energieversorgung übernehmen (S. 27 des bereits 
zitierten Koalitionsvertrages). 

Neue Zahlen für NRW können hier der Ende 2009 im Auftrag des MWME vorgelegten Studie 
zur „Zur Lage der Regenerativen Energiewirtschaft in NRW“ entnommen werden. Fasst man 
die Bereiche regenerativer Strom, regenerative Wärme und biogene Treibstoffe für NRW 
zusammen, so liegt der Anteil im Jahr 2008 bei 23,59 TWh bzw. 2,9 Mio. t SKE.28 Bundesweit 
stellten die regenerativen Energien 2009 erstmals mehr als 10 % des Endenergieverbrauchs 
(Investitionen 2009: 17,7 Mrd. €).29 

Die regenerative Stromerzeugung in NRW erreicht 2008 insgesamt 9,6 Mrd. kWh (1 t SKE = 
8140 kWh). Gegenüber 2007 entspricht dies einem Plus von 11 Prozent. Die Hauptanteile der 
regenerativen Stromerzeugung entfallen (S. 7 der Kurzfassung)30: 
- ca. 46% auf die Windenergie,  
- ca. 44% auf verschiedene Formen der Bioenergie, 
- ca. 5,4% auf die Wasserkraft und 
- ca. 4,6% auf die Photovoltaik. 

Die regenerative Wärmeerzeugung (ohne Grubengas) in NRW ist ebenfalls deutlich ange-
stiegen und erreichte 2008 9 Mrd. kWh. Der regenerative Wärmesektor in NRW wird dabei 
von den verschiedenen energetischen Umwandlungstechniken auf dem Gebiet der Biomasse 
dominiert. Insgesamt entfallen 2008 von der regenerativen Wärmeproduktion etwa (S. 10 der 
Kurzfassung): 
- ca. 85 % (rd. 7,6 Mrd. KWh) auf die Bioenergie, 
- ca. 11,1% auf die Geothermie und 
- ca. 3,8% auf die Solarthermie, 

Die regenerative Treibstoffproduktion in NRW ist 2008 allerdings erstmals seit Beginn der 
Monitoringbeobachtungen im Jahr 2002 rückläufig. Während die Produktion von Bioethanol im 
Jahresvergleich konstant geblieben ist (rd. 8.000 t bzw. 0,06 TWh), weist der marktdomi-
nierende Biodieselsektor 2008 mit ca. 478.000 (4,94 TWh) gegenüber 2007 einen Rückgang 
auf (S. 11 der Kurzfassung). 

Gerade der Bereich der regenerativen Energien ist unter anderem aufgrund seiner Raum-
beanspruchungen für die Raumplanung sehr relevant. 

Energieeinsparung 

Klimaschonende Energieversorgung ist nur ein Teil der Lösung. Nicht zu vernachlässigen ist 
auch der wichtige Bereich der Energieeinsparung. Hier bestehen große Potenziale die auch 
Beschäftigung schaffen, wie z.B. Wärmedämmung. Hinzuweisen ist in diesem Kontext auch 
darauf, dass die Landesregierung die Kampagne  "NRW spart Energie" ins Leben gerufen hat. 
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28 1 t SKE ist gleich 8.140 kWh. Daraus folgt folgende Umrechnung: 23,59 TWh = 23.590.000.000 kWh = 
2.898.034,4 SkE = ca. 2,9 Mio t SKE. 
29 http://www.ea-nrw.de/_infopool/page.asp?InfoID=8946&find= („Erneuerbare: Anteil am Endenergieverbrauch 
erstmals über 10%“, Energieagentur NRW, News vom 24.03.2010; Zugriff am 12.04.2009). 
30 http://www.iwr.de/buch/2009/RegEW/Reg_Energiewirtschaft_NRW_2008_Kurzfassung.pdf (Zur Lage der 
Regenerativen Energiewirtschaft in NRW, IWR; Zugriff am 22.02.2010= 
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Damit will die Landesregierung die erheblichen Potenziale zur Erhöhung der Energieeffizienz 
in Unternehmen, Kommunen und Privathaushalten aktivieren: 

http://www.nrw-spart-energie.de/page.asp?TopCatID=6622&RubrikID=6622 (Zugriff am 24.02.2010) 

Prinzipiell denkbar sind natürlich auch weitergehende Ausführungen und Vorgaben zum 
Umgang mit der Thematik Siedlungsdichte, zum Ausbau des ÖPNV etc im LEP. Denn jede 
Energie, die aufgrund solcher Vorgaben nicht benötigt wird muss potenziell nicht klimaschädi-
gend produziert werden. Dies ist aber eher als potenzielles Thema für die Gesamtzusam-
menfassung von LEP und LEPro zu sehen und nicht als Thema für das Kapitel Energie des 
LEP. Bei Maßnahmen wie der Wärmedämmung ist zudem keine raumordnerische Relevanz 
zu sehen. 

Leitungen, Speicher und Management des Kraftwerkpar ks 

Vorwegzuschicken ist, dass es bereits von den Leistungszeiten her verschiedene Kraftwerks-
typen gibt: Grundlastkraftwerke (Laufwasserkraftwerke, Atomkraftwerke, Braunkohlekraft-
werke) werden, so weit möglich, rund um die Uhr mit Volllast betrieben. Mittellastkraftwerke 
(z. B. Steinkohlekraftwerke) variieren ihre Leistung entsprechend dem vorhersehbaren 
Strombedarf nach einem vorher festgelegten Tagesfahrplan und können nur bedingt auf 
schnelle Änderungen des Strombedarfs reagieren. Spitzenlastkraftwerke 
(Pumpspeicherkraftwerke, Druckluftspeicherkraftwerke, Gasturbinenkraftwerke) müssen jeder 
Leistungsveränderung im Netz folgen können und somit eine sehr hohe Dynamik besitzen.  

Nicht in die aktive Netzregelung einbezogene Kraftwerke (Solaranlagen, Windkraftanlagen, 
Blockheizkraftwerke, externe Industrie-Kraftwerke) speisen meist den gesamten Strom in das 
Netz ein, den sie jeweils erzeugen können. Schwankungen der Stromerzeugung dieser 
Kraftwerke werden mit Hilfe von Mittellast- und Spitzenlastkraftwerken ausgeglichen (z. B. 
Anpassung der Fahrpläne der Mittellastkraftwerke an die prognostizierte Stromerzeugung). 31 

Der Ausbau der regenerativen Energien speziell im Strombereich ist vor diesem Hintergrund  
auch einer der wesentlichen Anlässe für weitere Planungsaufgaben: Das Leitungsnetz und die 
Speichereinrichtungen müssen an die neuen Gegebenheiten angepasst werden. So muss der 
Strom aus den windstarken Regionen abtransportiert werden. Regional schwankende Tages-
dargebote regenerativen Stroms müssen im europäischen Verbundnetz möglichst weitgehend 
ausgeglichen und regional gut vorhergesagt werden können. Auch Speichermöglichkeiten 
sind in diesem Kontext neu zu schaffen, um für die Tagesspitzen über hinreichenden Strom 
zu verfügen.  
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31 http://de.wikipedia.org/wiki/Spitzenlast (Kraftwerksmanagement und Spitzenlast; Zugriff am 23.02.2010). 
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Diese Themen haben unter anderem auch den Anlass zu den Netzstudien 132 und 233 der 
Deutschen-Energie-Agentur (dena) gegeben. Die Ergebnisse der zweiten Studie liegen noch 
nicht vor. Perspektivisch werden sich aus den Themen Leitungen und Speicher aber für die 
Raumplanung in Deutschland auch neue Aufgaben ergeben: 

Die Schaffung neuer Leitungen kann und muss voraussichtlich dabei auch ergänzt werden 
durch Regelungsmöglichkeiten bzw. verstärkte Kapazitäten flexibel zuschaltbarer Spitzen-
lastkraftwerke und – bei den zunehmend guten Prognosen regenerativer Energieerträge – 
Mittellastkraftwerke.  

Emissionshandel 

Eine wichtige Rahmenbedingung für die zukünftige Energiepolitik ist der Handel mit 
Emissionszertifikaten. In der Europäischen Union wurde ein Emissionshandel für Kohlen-
dioxidemission 2005 gesetzlich eingeführt.  

Bei Emissionshandelskonzepten wird für Emissionen eine Obergrenze für einen bestimmten 
Zeitraum festgelegt, z. B. ein Jahr. Diese Obergrenze kann in den folgenden Jahren schritt-
weise gesenkt werden. Da diese Zertifikate i. d. R. frei handelbar sind, wird der Preis für diese 
Zertifikate durch die Nachfrage bestimmt. Unberechtigte Emissionen werden mit einer Strafe 
belegt. Durch eine Bewirtschaftung der Emissionen sollen im Ergebnis die Emissionen dort 
vermieden werden, wo dies die geringsten Kosten verursacht und es soll gleichzeitig der 
vorher festgelegte Grad der Emissionsbegrenzung genau erreicht bzw. nicht die Emissions-
rate überschritten werden. 

Informationen der Bundesregierung zum Handel mit Treibhausgasemissionen finden sich hier: 

http://www.bmu.de/emissionshandel/kurzinfo/doc/4016.php (Kurzinfo Emissionshandel; Zugriff am 23.02.2010) 

Der Emissionshandel mit Treibhausgasemissionen hat Auswirkungen auf künftige Inves-
titionsentscheidungen für Kraftwerke, regenerative Energien, Energieeinspartechnologien etc. 
in ganz Europa und damit natürlich auch im Regierungsbezirk Düsseldorf. 

3.2  Kraftwerkstandorte  

49. Änderung des Regionalplans 

Der Regionalrat hatte sich im Rahmen der 49. Änderung des Regionalplans bereits ausführ-
lich mit der Thematik der Raumordnung für Kraftwerke auseinander gesetzt.  

Anlass für die 49. Änderung des Regionalplanes für den Regierungsbezirk Düsseldorf 
(GEP99) war ein geplantes Steinkohlekraftwerk im Chemiepark Krefeld-Uerdingen. Bei der 
Prüfung der Erforderlichkeit einer Regionalplan-Änderung zeigte sich, dass sich die Bedin-
gungen im Energiesektor verändert haben (Liberalisierung des Strommarktes, steigende 
Energiekosten, Erneuerungsinteressen in Bezug auf den Kraftwerkparks) und die Ziele der 
Raumordnung für den Bereich Energie, dargelegt im Kapitel 3.9 des Regionalplanes für den 
Regierungsbezirk (GEP99), einer Anpassung bedürfen. 
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32 
http://www.dena.de/fileadmin/user_upload/Download/Dokumente/Projekte/ESD/netzstudie1/dena_netzstudie_l_zus
ammenfassung.pdf (Zusammenfassung der wesentlichen Ergebnisse der Studie „Energiewirtschaftliche Planung 
für die Netzintegration von Windenergie in Deutschland an Land und Offshore bis zum Jahr 2020“ (dena-
Netzstudie), DENA; Zugriff am 23.02.2010). 
33 http://www.dena.de/de/themen/thema-esd/projekte/projekt/netzstudie-ii/ (Vorstellung Netzstudie II, dena; Zugriff 
am 23.02.2010). 
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Kraftwerk Grevenbroich  

Die Beschränkung, dass Anlagen zur vorrangigen Gewinnung von elektrischer Energie für die 
öffentliche Versorgung, soweit sie von überörtlicher Bedeutung sind, nur an im Regionalplan 
dafür explizit dargestellten Standorten errichtet werden sollen wurde aufgegeben, um mehr 
Handlungsspielraum bei der Entwicklung geeigneter Standorte auch für eine dezentrale 
öffentliche Stromversorgung zu gewinnen (und so z.B. auch für eine Nahwärmenutzung im 
Rahmen der Kraft-Wärme-Kopplung). Vorgesehen wurde eine Öffnung der bereits im 
Regionalplan dargestellten Bereiche für gewerbliche und industrielle Nutzungen (GIB) für 
Kraftwerke, die vorrangig der öffentlichen Energieversorgung dienen und von überörtlicher 
Bedeutung sind. Auf die zusätzliche Sicherung einzelner Standorte über ein Symbol im 
Regionalplan wurde jedoch nicht verzichtet. 

Nähere Informationen zum Verfahren der 49. Änderung des Regionalplans finden Sie hier: 

http://www.brd.nrw.de/planen_bauen/regionalplan/gepaenver/49GEPAenderung.html (Zugriff am 26.02.2010) 

OVG-Urteil vom 03.09.20009 zum Bebauungsplan für da s Steinkohlekraftwerk Datteln 

Am 03.09.2009 hatte das Oberverwaltungsgericht Münster ein Aufsehen erregendes Urteil (10 
D 121/07.NE) gefällt, dass die Kraftwerksplanung in ganz NRW berührt. In einer Pressemit-
teilung vom selben Tage führte das Gericht aus:  

„Das Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen hat mit Urteil vom 
heutigen Tage den Bebauungsplan Nr. 105 – E.ON Kraftwerk – der Stadt Datteln auf-
gehoben. Dieser sollte die planungsrechtlichen Voraussetzungen für das bereits in Bau 
befindliche größte Steinkohle Monoblock-Kraftwerk Europas mit einer elektrischen 
Leistung von ca. 1050 MW und einem Anteil von 0,73 % des deutschlandweit zulässi-
gen CO2-Ausstoßes schaffen. Geplant ist das Projekt am süd-östlichen Stadtrand von 
Datteln unmittelbar am Dortmund-Ems-Kanal und an der Grenze zu Waltrop. Die 
nächsten Wohngebiete liegen ca. 400-500m vom Plangebiet entfernt. Der gegen den 
Bebauungsplan gerichtete Normenkontrollantrag eines Waltroper Landwirts hatte Er-
folg. 

Zur Begründung hat das Oberverwaltungsgericht im Wesentlichen ausgeführt: Die 
Planung am vorgesehenen Standort verstoße gegen Ziele der Landesplanung. Der 
Landesentwicklungsplan sehe als Standort für ein Großkraftwerk ein weiter von der 
Wohnbebauung entfernt liegendes Gebiet im Nordosten der Stadt vor. Hieran sei die 
Kommune jedenfalls bei einem Projekt von landesweiter Bedeutung gebunden. Der 
Rat habe auch die Vorgaben des Landesentwicklungsprogramms und des Landesent-
wicklungsplans zur ressourcen- und klimaschützenden Energienutzung nicht hinrei-
chend berücksichtigt. Die Stadt habe ferner das Gefährdungspotential des Kraftwerks 
und den Schutz der Bevölkerung im Falle eines nicht auszuschließenden Störfalls in 
der Abwägung nicht ausreichend beachtet. Der Bebauungsplan bewältige die von ihm 
ausgelösten Konflikte nicht im erforderlichen Umfang. Die Kommune habe eine Kon-
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fliktlösung vielmehr in unzulässiger Weise in nachfolgende Genehmigungsverfahren 
verlagert. Den Interessen des Natur- und Landschaftsschutzes sei ebenfalls nicht aus-
reichend Rechnung getragen worden. Der Umfang des geplanten Flächenverbrauchs 
von ca. 64 ha. sei nicht plausibel. Fraglich sei außerdem, ob die Auswirkungen des ca. 
180 m hohen – auch die Abgase ableitenden – Kühlturmes auf die benachbarte 
Wohnbevölkerung und das Landschaftsbild sowie die zu erwartenden Luft- und 
Lärmimmissionen ausreichend ermittelt und abgewogen worden seien. 

Das Oberverwaltungsgericht hat die Revision nicht zugelassen. Dagegen ist Be-
schwerde möglich, über die das Bundesverwaltungsgericht entscheidet.“34 

Zwischenzeitlich wurde Beschwerde gegen die Nichtzulassung der Revision zum Bundes-
verwaltungsgericht eingelegt. Das BVerwG ist der Beschwerde jedoch nicht gefolgt, so dass 
das Urteil des OVG rechtskräftig ist. 

Vor dem Hintergrund des Urteils vom 03.09.2009 ist in jedem Fall eine Unsicherheit in Bezug 
auf die Neuplanung und Erneuerung von Kraftwerken entstanden. Dies galt auch für bereits 
im Bau befindliche oder realisierte Projekte. Hier ging es unter anderem um die Frage, welche 
außergebietliche Wirkung den im Landesentwicklungsplan dargestellten Kraftwerksstandorten 
zukommt. Inwieweit haben diese eine Relevanz für die Frage der Zulässigkeit von weiteren 
Standorten außerhalb dieser Gebiete? 

Dieses Urteil war damit von besonderer Bedeutung für den Entschluss, die Ziele des Landes-
entwicklungsplans zum Thema Energieversorgung neu zu fassen und es wurde auch 
thematisiert im Zusammenhang mit der bereits erfolgten Streichung von § 26 des Landes-
entwicklungsprogramms (siehe zur Streichung des § 26 LEPro die Landtagsdrucksache 
14/10387 im Anhang der Vorlage zu TOP 9 des 39. RR am 24.03.2009). 

Kraftwerkstechnologien 

Die verschiedenen Kraftwerksarten bzw. -technologien hier detailliert vorzustellen würde zu 
weit führen. Nähere Informationen zu Kraftwerksarten, Wirkungsgraden und der installierten 
Leistung der verschiedenen Technologien finden sich jedoch z.B. hier: 

http://de.wikipedia.org/wiki/Kraftwerk (Zugriff am 26.03.2010) 

Einzugehen ist hier aber zumindest auf die Begriffe Kondensationskraftwerk und Kraft-Wär-
me-Kopplung: 

Kraft-Wärme-Kopplung (KWK) ist die gleichzeitige Erzeugung von Strom und Wärme in einem 
Kraftwerk und war bereits bei der 49. Regionalplanänderung in größeres Thema. Bei jeder 
Stromerzeugung aus fossilen Brennstoffen (Kohle, Gas, Öl) wird gleichzeitig auch Wärme 
freigesetzt. Während in vielen Kraftwerken diese Wärme, die teils zwei Drittel der eingesetzten 
Primärenergie ausmacht, in der Umgebung verpufft, wird sie in KWK-Anlagen aufgefangen 
und als Heizungswärme (z. B. Fernwärme) oder in der Industrie für wärmeabhängige Produk-
tionsprozesse genutzt. Dies erspart die gesonderte Erzeugung von Nutzwärme in Heiz-
kesselanlagen und damit einen zusätzlichen Verbrennungsvorgang. Zunehmend an Bedeu-
tung gewinnen kleinere KWK-Anlagen für die Versorgung einzelner Wohngebiete, bzw. 
einzelner Mehr- und sogar Einfamilienhäuser, sogenannte Blockheizkraftwerke (BHKW). Die 
hohe Primärenergieausnutzung bei KWK bewirkt, dass insgesamt erheblich weniger Klima-
gase, insbesondere Kohlendioxid, emittiert werden und er verringert auch die lokal wirksamen 
Luftschadstoffe.  Weitere Vorteile der KWK sind ferner der verringerte Brennstoffbedarf – und 
damit ggf. auch verringerte Energieimporte und Mittelabflüsse aus der Volkswirtschaft – sowie 
die Verringerung von Emissionen. Zudem führt der erhöhte Wirkungsgrad zu einer Verringe-
rung des Flächenbedarfs für Energieerzeugungsanlagen und der entsprechenden 
Raumwirkungen.  
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34 http://www.ovg.nrw.de/presse/pressemitteilungen/01_archiv/2009/29_090903/index.php (Zugriff am 20.02.2009) 
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In Deutschland sollen das Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz (KWKG) und das Erneuerbare-
Energien-Gesetz (EEG) den Ausbau der KWK deutlich beschleunigen.35 Informationen zum 
KWK-Gesetz finden Sie hier: 

http://www.bmu.de/klimaschutz/doc/2930.php (Zugriff am 26.02.2010) 

Auch die Europäische Union fördert die Kraft-Wärme-Kopplung und hat hierzu die Richtlinie 
2004/8/EG über die Förderung einer am Nutzwärmebedarf orientierten Kraft-Wärme-Kopplung 
im Energiebinnenmarkt und zur Änderung der Richtlinie 92/42/EWG erlassen: 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:052:0050:0050:DE:PDF (Zugriff am 26.02.2010) 

Ein Kondensationskraftwerk ist ein konventionelles Wärmekraftwerk, in dem ausschließlich 
elektrischer Strom erzeugt wird. Der Dampf, der die Kondensationsturbine verlässt, hat nur 
noch geringen Druck und geringe Temperatur und wird mithilfe von Kühleinrichtungen 
kondensiert. Die Abwärme, die den Kondensator verlässt, kann i.d.R. nicht mehr weiter 
genutzt werden und muss an die Umgebung abgegeben werden. Das heißt: Wärmekraftwerke 
können die zugeführte Energie nur zu etwa 40 bis 60% in Strom umwandeln.36 

3.3  Regenerative Energien 

3.3.1  Allgemeines 

Vorgaben bzw. Ziele der Europäischen Union und des Bundes  

Die Richtlinie 2009/28/EG der Europäischen Union verpflichtet Deutschland, den Anteil von 
5,8% erneuerbarer Energien im Jahr 2005 an der Endenergie im Jahr 2020 auf mindestens 
18% zu erhöhen (Anhang 1 auf Seite 46).37 Hierfür muss der Bund einen Aktionsplan für er-
neuerbare Energien erstellen.  

Das Integrierte Energie- und Klimaschutzprogramm des Bundes sieht ferner vor, dass der 
Anteil erneuerbarer Energien an der Stromerzeugung 2020 bei mindestens 30 % liegen soll 
und der Anteil erneuerbarer Energien an der Wärmeerzeugung soll mindestens 14 % betra-
gen.38  

Das Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) des Bundes sieht in § 1 Abs. 2 vor, dass Erneu-
erbare Energien bis zum Jahr 2020 mindestens einen Anteil von 30% an der Stromver-
sorgung erreichen sollen und dass dieser Anteil danach kontinuierlich zu erhöhen ist: 

http://www.bgblportal.de/BGBL/bgbl1f/bgbl108s2074.pdf (Zugriff am 24.02.2010) 

Ist-Zustand des Ausbaus erneuerbarer Energien und w irtschaftliche Bedeutung 

Nähere Angaben zum „Ist-Zustand“ des Ausbaus bei den regenerativen Energien können 
bereits den vorstehenden Ausführungen entnommen werden (siehe Seite 16 f.). 

Daten zur wirtschaftlichen Bedeutung der Erneuerbaren in NRW finden sich ebenfalls 
vorstehend in Kapitel 2. Darüber hinaus ist aber zusätzlich auf den im Auftrag des MWME 
vom IWR erstellten Bericht zur Lage der Regenerativen Energiewirtschaft in Nordrhein-
Westfalen 2008 zu verweisen: 

http://www.iwr.de/buch/2009/RegEW/Reg_Energiewirtschaft_NRW_2008_Langfassung.pdf (Zugriff am 03.02.2010) 

Aus diesem Bericht ist auch die nachfolgende Graphik entnommen, die die Bedeutung von 
NRW als Industrie- und als Forschungsstandort für verschiedene regenerative Energie-
techniken verdeutlicht. 
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35 Vgl. http://de.wikipedia.org/wiki/Kraft-W%C3%A4rme-Kopplung (Zugriff am 26.02.2010) und 
http://www.bmu.de/klimaschutz/doc/2930.php (Zugriff am 26.02.2010). 
36 http://de.wikipedia.org/wiki/Kondensationskraftwerk (Zugriff am 26.02.2010). 
37 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:140:0016:0062:DE:PDF (Zugriff am 
24.02.2010). 
38 http://www.bmu.de/klimaschutz/nationale_klimapolitik/doc/44497.php (Zugriff am 22.02.2010) 
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Ebenso diesem Bericht entnommen ist die nachfolgende Tabelle, die aufzeigt welche enorme 
Höhe inzwischen die Umsätze der regenerativen Energiebranche in NRW erreicht haben. Es 
führen dabei die Photovoltaikbranche und die Windenergiebranche mit jeweils ca. 2 Milliarden 
Umsatz im Jahr 2008. 

 

Umfragen zum Thema Erneuerbare 

Relevant ist bei der Bauleit- und Raumordnungsplanung für erneuerbare Energien natürlich 
auch die Frage nach der gesellschaftlichen Akzeptanz. Daher sollen an dieser Stelle kurz 
entsprechende Umfrageergebnisse vorgestellt werden: 

Eine deutliche Mehrheit der Bevölkerung in Deutschland spricht sich für einen starken Ausbau 
der Erneuerbaren Energien aus. Die jährliche forsa-Umfrage zur Akzeptanz erneuerbarer 
Energien belegt erstmals repräsentativ für jedes einzelne Bundesland die hohe gesellschaft-
liche Zustimmung zu regenerativer Energieerzeugung. Die Einzelauswertung der Bundes-
länder zur forsa-Studie 2009 finden Sie hier: 



� 23 

http://www.unendlich-viel-energie.de/fileadmin/content/Panorama/Meinungen/Forsa-Um-
frage_Akzeptanz_2010/FORSA-Akzeptanz%20EE_Einauswertung%20Bundeslaender.pdf (Zugriff am 24.02.2010). 

Danach gaben – ähnlich wie im Bundesgebiet insgesamt - rund 79% der Befragten in NRW 
an, dass der Ausbau und die verstärkte Nutzung erneuerbarer Energien „außerordentlich 
wichtig“ oder „sehr wichtig“ sind. Rund 17 % fanden es wichtig, 2 % „weniger wichtig“ und nur 
1% „überhaupt nicht wichtig“.39 

Rund 74% der Befragten in NRW gaben an, man sollte jetzt schon stark in den Ausbau der 
der erneuerbaren Energien investieren und die Nutzung herkömmlicher Energieträger wie 
Kohle, Gas und Atomkraft immer stärker verringern (S. 14). 

Rund 71 % der Befragten aus NRW sagten dabei sogar, dass sie in ihrer persönlichen Nach-
barschaft Solarparks „sehr gut“ oder „gut“ finden würden (Nr. 1 und 2 auf einer Skala von 1 
=sehr gut bis 5 =überhaupt nicht). Immerhin 54 % sagten dies für Windenergieanlagen und 
40% für Biomasseanlagen (Seite 7). Das heißt, es gibt hier insb. bei Solar- und Windkraft 
mehrheitlich keine neutrale oder gar überwiegend negative Bewertung solcher Anlagen in der 
eigenen Nachbarschaft (Werte 3, 4 und 5), sondern stattdessen eine klar positive Bewertung 
(Werte 1 und 2). 

3.3.2 Windkraft  

Industriepolitische Bedeutung und Anteil am erneuer baren Strom  

Welch hohe Bedeutung die Windkraftnutzung für NRW hat, wird aus dem nachfolgenden Zitat 
aus einer Pressemitteilung des Landes NRW vom 08.10.2009 deutlich:  

„Die Windenergie ist nicht nur einer der bedeutendsten regenerativen Energieträger in 
Nordrhein-Westfalen. Rund 2.700 Windkraftanlagen produzieren mittlerweile mit 2.700 
Megawatt rund die Hälfte des regenerativ erzeugten Stroms in Nordrhein-Westfalen. 
Die Windenergiebranche ist für Nordrhein-Westfalen auch industriepolitisch von beson-
derer Bedeutung“, sagte Wirtschaftsministerin Christa Thoben anlässlich des ersten 
Branchentages Windenergie NRW an der Universität Duisburg-Essen in Duisburg. 

Nordrhein-Westfalen sei das Zulieferland Nr. 1 für die Windindustrie, so die Ministerin: 
An Rhein und Ruhr seien rund 10.000 Mitarbeiter beschäftigt, Nordrhein-Westfalen 
weise weltweit die höchste Standortdichte von Getriebe-Herstellern für Windkraftanla-
gen auf. Allein fünf der weltweit führenden Getriebezulieferer für Windkraftanlagen 
hätten hier ihren Sitz und sogar jedes zweite weltweit in einer Windkraftanlage einge-
setzte Getriebe komme aus Nordrhein-Westfalen. Diese Position gelte es, weiter aus-
zubauen. 

Nach Einschätzung der Branche steht die Windindustrie in der Wirtschaftskrise we-
sentlich besser da als der Durchschnitt des deutschen Maschinen- und Anlagenbaus. 
Die deutschen Hersteller und Zulieferer rechnen für 2009 mit rund 27.000 Megawatt an 
Neuinstallationen weltweit, für 2010 sogar mit rund 29.000 Megawatt. Die Exportquote 
der in Deutschland produzierenden Windenergieanlagenhersteller lag im Jahr 2008 bei 
mehr 80 Prozent. (...) 

Zukünftig wird das Repowering, das heißt, das Ersetzen von alten leistungsschwäche-
ren Windenergieanlagen durch weniger, aber leistungsfähigere Anlagen, eine große 
Rolle spielen“, so die Ministerin. Nach Schätzungen wird das Repowering ab 
2014/2015 erheblich an Bedeutung gewinnen. Das Potential dürfte - wenn nicht durch 
Höhenbegrenzung eingeschränkt - in der Größenordnung von 1.600 Megawatt liegen.“ 

http://www.nrw.de/presse/erster-branchentag-windenergie-nrw-in-duisburg-7864/ (Zugriff am 22.02.2010) 
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39 http://www.unendlich-viel-energie.de/de/panorama/umfrage-akzeptanz-der-erneuerbaren.html (Forsa-Umfrage: 
Große Zustimmung in allen Bundesländern zu Erneuerbaren Energien, Agentur für erneuerbare Energien; Zugriff 
am 24.02.2010). 
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Der Exportanteil der Windkraftbranche in NRW liegt sogar bei mehr als 60%. Dies geht aus 
der Energie- und Klimaschutzstrategie von Nordrhein-Westfalen hervor.40 

Bei den Patentanmeldungen im Bereich Windenergie liegt Nordrhein-Westfalen immerhin auf 
Platz 3 (vor SWH und knapp hinter Bayern, Platz 1 hält Niedersachen). Dies kann einer Struk-
turanalyse der nordrhein-westfälischen Windkraftindustrie entnommen werden.41 

Der Schwerpunkt der Industrie liegt dabei im Regierungsbezirk Düsseldorf! Dies kann der 
nachfolgenden Abbildung aus dem Bericht zur Lage der Regenerativwirtschaft in Nordrhein-
Westfalen 2008 des IWR entnommen werden. 

 
42 

Windkraftnutzung und Windgunst 

Der Niederrhein gehört in NRW zu den windstärksten Gebieten. In der für moderne Anlagen 
relevanten Höhe von 120 Metern weist er weiträumig eine mittlere Windgeschwindigkeit von 
über 7 m/s auf. Dies entspricht den Werten, die auch weite Teile der Küstenländer aufweisen. 
Gleichzeitig wird dieses große ökonomische und energetische Potential relativ unterdurch-
schnittlich ausgenutzt. Andere Teile des Landes NRW nutzen das dortige Windpotenzial dem 
Anschein nach bereits mehr, wenngleich NRW insgesamt eher wenig installierte Anlagenleis-
tung aufweist. Dies wird aus den nachfolgenden Abbildungen in diesem Abschnitt deutlich. 

Laut Landtagsdrucksache 14/9514 vom 02.07.2009 “Stand und Perspektive der Windenergie 
in NR“ (S. 10) ist es ferner so, dass mindestens zum damals erfassten Zeitpunkt 31.12.2006 
der Regierungsbezirk Düsseldorf derjenige Regierungsbezirk in NRW war, in dem trotz der 
Windgunst die mit großem Abstand wenigsten Windkraftanlagen errichtet werden konnten. 
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40 Vgl. Seite 5: 
http://www.wirtschaft.nrw.de/zAblage_PDFs/Energie-_und_Klimaschutzstrategie_Nordrhein_Westfalen_290408.pdf 
(Mit Energie in die Zukunft – Klimaschutz als Chance: Energie- und Klimaschutzstrategie Nordrhein-Westfalen, 
MWME; Zugriff am 22.02.2010) 
41 Ab Seite 151 ff. im Bericht zur Lage der Regenerativwirtschaft in Nordrhein-Westfalen 2008 des IWR: 
http://www.iwr.de/buch/2009/RegEW/Reg_Energiewirtschaft_NRW_2008_Langfassung.pdf (Zugriff am 
03.03.2010). 
 
42 Quelle: Bericht zur Lage der Regenerativwirtschaft in NRW 2008; 
http://www.iwr.de/buch/2009/RegEW/Reg_Energiewirtschaft_NRW_2008_Langfassung.pdf  (Zugriff am 
03.03.2010) 
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Allerdings ist es auch ein flächenmäßig kleinerer Regierungsbezirk mit in Teilen dichter 
Besiedelung. 43  

Zudem ist zu konstatieren, dass negative lokale Auswirkungen der Windkraftnutzung bei einer 
geringen Ausnutzung des Windpotenzials ebenfalls gering bleiben. So wird bei einem Weni-
ger an Windkraftanlagen auch u. a. das Landschaftsbild weniger vom Menschen überformt. 
Auch relevant ist in diesem Kontext, dass am Niederrhein große Bereiche vor Beeinträchti-
gungen zu schützende Vogelschutzgebiete sind. Nähere Informationen zur Thematik der 
Windkraftplanung und der entsprechenden Auswirkungen können auch den Informationen 
und Positionen im nordrhein-westfälischen Windenergie-Erlass entnommen werden. 

Übersicht über Windgeschwindigkeiten in  
Deutschland in 120 m Höhe 

Quellen: Agentur für Erneuerbare Energien / Al-Pro 

 

 
 

Windgeschwindigkeiten in NRW in 120 m Höhe 
Quellen: Agentur für Erneuerbare Energien / Al-Pro 

 

 
Windkraft: Verteilung installierter  

EEG-Anlagenleistung (MW) im Jahr 2007 
Quellen: BMU 2009 / EEG-Planen & Beraten GmbH 

 

 

Windkraft: Verteilung installierter  
EEG-Anlagenleistung (MW) im Jahr 2007 (Auszug) 
Quellen: BMU 2009 / EEG-Planen & Beraten GmbH 

In:  „Wirtschaftsförderung durch erneuerbare Energien - Was 
bringt uns das?“ BMU, 2009 
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43 http://www.landtag.nrw.de/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument/MMD14-9514.pdf?von=1&bis=0 (Zugriff 
am 08.03.2010). 
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Mit der relativ geringen Ausnutzung der Windgunst des Niederrheins geht aber  – neben dem 
entsprechend geringeren Beitrag zum Klimaschutz – auch einher, dass von den Milliarden-
summen, die jedes Jahr in Windkraftstandorte investiert werden, nur ein geringer Teil in der 
Region ankommt. Wertschöpfungs- und Beschäftigungsmöglichkeiten z.B. in der Anlagen-
wartung werden nicht genutzt. Auch positive Effekte des Heimatmarktes „Niederrhein“ auf den 
WKA-Produktionsort NRW fallen weniger stark aus und Möglichkeiten das Gewerbesteuerauf-
kommen zu erhöhen bleiben nicht ausgeschöpft. Laut einer Studie des Wirtschaftsinstituts 
Prognos zu Windparks in Küstenregionen erbringt z.B. jedes Megawatt (MW) installierte 
Windenergie-Leistung in seiner ca. 20-jährigen Laufzeit über 100.000 Euro an Gewerbe-
steuer-Zahlungen.44 Zum Vergleich: Zum 31.10.2008 waren in NRW laut Angaben im Entwurf 
des LEP-Kapitels Energieversorgung 2.700 MW Windkraftleistung in Betrieb. 

Weitere Informationen zu Windkrafttechnologie und deren Potenzial finden sich hier: 
http://www.unendlich-viel-energie.de/de/windenergie.html (Zugriff am 11.03.2010) 

Repowering 

Wie wichtig das Repowering ist, d.h. der Ersatz alter Anlagen durch leistungsfähigere neue 
und zumeist höhere Anlagen hat bereits das Zitat von Frau Ministerin Thoben auf Seite 23 
deutlich gemacht. Durch dies Repowering verringert sich i.d.R. die Anzahl der Anlagen 
gegenüber dem vorherigen Stand, aber die Energieausbeute steigt trotzdem deutlich an. 
 

Repowering in Neustadt-Wulfelad 
(Region Hannover) 

vorher / alt nachher / neu 

Anzahl alte und neue WEA 10 5 

Gesamtleistung 1,5 MW 10 MW 

Leistung pro Anlage 150 kW 2.000 kW 

Nabenhöhe 41 m 150 m 

Gesamthöhe 54,5 m 180 m 
Beispiel eines Repowerings im Windpark Neustadt-Wulfelad (Region Hannover) ; Quelle: Leitfaden „Repowering von Wind-

energieanlagen – Kommunale Handlungsmöglichkeiten“ (Dokumentation 94 des Deutschen Städte- und Gemeindebundes), S. 74 

Das Repowering ist im Sinne des Orts- und Landschaftsschutzes sehr interessant, denn da-
durch könnten über eine bessere energetische Ausnutzung von Windkraftkonzentrations-
zonen die deutschen Ausbauziele für die Windenergienutzung mit weniger neuen Windparks 
und damit weniger Belastungen in den Kommunen realisiert werden. Ein Haupthindernis 
hierfür sind jedoch die in vielen FNPs vorhandenen Höhenbeschränkungen, für die es 
sicherlich zum Zeitpunkt der Planaufstellung jeweils gute Begründungen gibt. Laut Landtags-
drucksache 14/9514 vom 02.07.2009 “Stand und Perspektive der Windenergie in NR“ (S. 16) 
weisen in den Regierungsbezirken Arnsberg und Münster mehr als 60% der Konzentrations-
zonen Höhenbeschränkungen auf. Im Regierungsbezirk Düsseldorf sind es immerhin noch 
knapp 40%.45  

Der Fortschritt der Anlagenentwicklung in den letzten Jahren hat jedenfalls dazu geführt, dass 
vorwiegend moderne, effiziente Großanlagen errichtet werden, statt vieler kleiner Anlagen. 
Durch diese leistungsstärkeren Anlagen verbessert sich auch die ohnehin gute energetische 
Amortisationszeit von Windkraftanlagen weiter.46 Diese neuen großen Anlagen können jedoch 
bei hierfür zu geringen zulässigen Höhen nicht errichtet werden. Da viele der Höhenbe-
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44 http://www.wind-energie.de/de/windenergie-in-der-region/regionale-impulse/ (Regionale Wertschöpfung, 
Bundesverband WindEnergie e.V.; Zugriff am 23.02.2010). 
45 http://www.landtag.nrw.de/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument/MMD14-9514.pdf?von=1&bis=0 (Zugriff 
am 08.03.2010). 
46 Die energetische Amortisationszeit von Windkraftanlagen ist jedoch ohnehin sehr kurz – auch im Vergleich zu 
anderen regenerativen Energien. Sie beträgt bei WKA 3-7 Monate im Binnenland. Nähere Informationen dazu – 
und z.B. auch zu Studienergebnissen zur guten Vereinbarkeit von WKA mit dem Tourismus – finden sich hier: 
http://www.unendlich-viel-energie.de/de/service/faq/faq-windenergie.html (Zugriff am 22.03.2010;) 
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schränkungen in nordrhein-westfälischen Kommunen schon einige Jahre alt sind und die 
Technik hat sich eben inzwischen weiterentwickelt hat, könnte man auf kommunaler Seite hier 
evtl. Änderungen erwägen - wie es viele Kommunen auch tun (siehe auch den entsprechen-
den nachstehenden DStGB-Ratschlag).  

 

Beispiel für das Repowering von Windkraftanlagenstandorten: Vorher 14,4 Mio. kWh/Jahr mit 10 Anlagen a 42 m Nabenhöhe und 
nachher 48 Mio kWh/Jahr mit 5 Anlagen a 120 m Nabenhöhe; Quelle: ERNEUERBARE ENERGIEN 2020 – POZENZIALATLAS 
DEEUTSCHLAND, S. 12; Agentur für Erneuerbare Energien / Windpark Simonsberg.  

Der Städte- und Gemeindebund hat sich jedenfalls ebenfalls bereits des Themas angenom-
men und für seine Kommunen ganz aktuell einen Leitfaden aufgelegt: „Repowering von Wind-
energieanlagen – Kommunale Handlungsmöglichkeiten“. Dieser ist im Internet als Dokumen-
tation 94 des Deutschen Städte- und Gemeindebundes verfügbar. In der Publikation des 
Spitzenverbandes der Kommunen werden auch Höhenbeschränkungen thematisiert: 

 „Für die Realisierung von Repowering-Vorhaben sind jedoch Windenergieanlagen der 
2 bis 3 MW-Klasse mit einer Gesamthöhe von mehr als 100 Metern besonders geeig-
net, weil die Windenergie mit dieser Anlagengeneration am wirtschaftlichsten genutzt 
werden kann und eine hohe Stromproduktion mit deutlich weniger Anlagen ermöglicht 
wird. So können Windenergieanlagen der 2 bis 3 MW-Klasse etwa das Fünffache des 
Jahresenergieertrags einer 600 kWAnlage erzeugen. Der wirtschaftliche Betrieb dieser 
Anlagen ist aber nur möglich, wenn die Anlagen mit einer sinnvollen Gesamthöhe er-
richtet werden können.“ (S. 36) 

„Wenn standortbezogen keine besonderen Gründe entgegenstehen, sollten Bauhö-
henbeschränkungen beseitigt werden, um die optimierte Nutzung des Standorts durch 
Einsatz moderner Windenergieanlagen zu ermöglichen.“ (S. 14)“47 
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47 http://www.erneuerbare-energien.de/files/pdfs/allgemein/application/pdf/leitfaden_repowering.pdf (Zugriff am 
03.03.2010) 
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3.3.3 Photovoltaik und Solarthermie 

Industriepolitische Bedeutung und Rolle bei der Ene rgieerzeugung 

Bei der Solarenergienutzung muss man verschiedene Technologien unterscheiden: 

Als erstes soll hier auf die Stromgewinnung aus der solaren Einstrahlung eingegangen 
werden, d.h. die Photovoltaik (PV). Hier liegen die Schwerpunkte der PV-Herstellerindustrie in 
NRW in der Produktion von kristallinen Solarzellen und -modulen. Zudem sind mehr als 10 
Hochschulstandorte in NRW bekannt, die im Bereich PV Forschungsaktivitäten aufweisen. Bei 
den Patentanmeldungen liegt NRW in Deutschland immerhin auf Rang 3. Auch hier ist der 
Regierungsbezirk Düsseldorf ein wichtiger Industrie- und Forschungsstandort. Dies geht aus 
dem Bericht „Zur Lage der Regenerativen Energiewirtschaft in Nordrhein-Westfalen 2008“ 
hervor (S. 171 ff), aus dem auch die nachstehende Abbildung stammt.48 

 
49 

Exkurs: Spannend ist Frage, wann Solarstrom wirtschaftlich wird. Seit Jahren steigt der Preis 
an, den private Haushalte für ihren normalen Strom zahlen. Demgegenüber sinken die 
Vergütungen für die Produzenten von Solarstrom aufgrund der gesetzlich vorgegebenen 
jährlich sinkenden Vergütung (Degression) nach dem Energieeinspeisegesetz (EEG). Damit 
kommt es irgendwann zur sogenannten "grid parity", dem  Schnittpunkt mit dem Endverbrau-
cher-Strompreis. Diesen erwartet die Agentur für Erneuerbare Energien etwa um das Jahr 
2015. Das ist der Zeitpunkt, ab dem es sich für den normalen Tarifkunden rechnet, Solarstrom 
„vom eigenen Dach“ nicht mehr einzuspeisen und die gesunkene Vergütung zu erhalten, 
sondern im eigenen Haushalt zu verbrauchen und damit teureren Strom aus dem Netz 
einzusparen. Die übrige Strommenge, vor allem der nächtliche Bedarf, wird weiter aus dem 
Netz bezogen.50 

Bei der solaren Wärmenutzung im Rahmen der solarthermischen Niedertemperaturnutzung 
(NT-Solarthermie) liegen die Schwerpunkte in NRW laut Bericht „Zur Lage der Regenerativen 
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48 http://www.iwr.de/buch/2009/RegEW/Reg_Energiewirtschaft_NRW_2008_Langfassung.pdf  (Zugriff am 
08.03.2010) 
49 Quelle: Bericht zur Lage der Regenerativwirtschaft in NRW 2008; 
http://www.iwr.de/buch/2009/RegEW/Reg_Energiewirtschaft_NRW_2008_Langfassung.pdf  (Zugriff am 
03.03.2010) 
50 http://www.unendlich-viel-energie.de/de/service/faq/faq-sonnenenergie.html (Zugriff am 08.03.2010) 
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Energiewirtschaft in Nordrhein-Westfalen 2008“  im Bereich der Kollektorfertigung, der Her-
stellung von solarthermischen Regelungen sowie der Beschichtungs-Technik. International 
sind NRW-Unternehmen aus diesen Bereichen z.T. führend und 10 Hochschulstandorte sind 
hier aktiv. Bei den Patentanmeldungen liegt NRW in Deutschland auf Rang 3. Auch hier 
liegen im Regierungsbezirk Düsseldorf wichtige Zentren des entsprechenden Branchen-
clusters. 

Zu trennen von der NT-Solarthermie ist der Bereich solarthermischer Kraftwerke, die Strom 
erzeugen. Auch hier haben laut Bericht „Zur Lage der Regenerativen Energiewirtschaft in 
Nordrhein-Westfalen 2008“ mehrere Unternehmen aus dem Kraftwerksbau ihren Sitz in NRW 
und 5 Hochschulen forschen daran. Es gibt zwei räumliche Cluster, von denen eines teilweise 
im Regierungsbezirk Düsseldorf liegt. Bei den Patentanmeldungen liegt NRW mit großem 
Abstand in Deutschland auf Platz 1. Einen Überblick über die entsprechenden sehr unter-
schiedlichen Kraftwerkstechnologien gibt es hier:  

http://de.wikipedia.org/wiki/Sonnenw%C3%A4rmekraftwerk (Zugriff am 08.03.2010) 

Rund 5.500 Menschen arbeiten laut dem Bericht „Zur Lage der Regenerativen Energie-
wirtschaft in NRW 2008“ im Bereich Photovoltaik, Solarthermie und Solararchitektur (S. 32). 
Nach dort ebenfalls genannten Umsatzzahlen lag der Umsatz im Bereich Photovoltaik 2008 in 
NRW bei rund 2 Mrd. €, bei der Solarthermie bei 510 Mio. € und bei der Solararchitektur bei 
26,1 Mio. € (S. 33). 

Solares Potenzial, raumordnerische Relevanz und Nut zung  

Die Gebiete mit der höchsten Sonneneinstrahlung liegen im Süden der Republik. Ungeachtet 
dessen ist auch NRW ein wichtiger Standort für die Solarenergienutzung und der hiesige 
Absatzmarkt ist auch eine wichtige Stütze für die Weiterentwicklung der hiesigen Solarin-
dustrie.  

 
Quelle: http://www.energieagentur.nrw.de/_database/_data/datainfopool/solaratlas.swf  (Zugriff am 02.03.2010) 

Innerhalb von NRW zählt der Regierungsbezirk Düsseldorf und vor allem das Planungsgebiet 
des Regionalrates zudem zu den Gebieten mit der höchsten Strahlungsenergie. Das geht aus 
Daten auf der Seite der Energieagentur NRW hervor. Dort kann man im Übrigen auch Dach-
ausrichtungen und Dachneigungen eingeben und sich so kostenlos für jeden Standort in NRW 
die spezifisch zu erwartende Einstrahlungsenergie errechnen lassen. 
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Relevant ist für die großräumlich orientierte Raumordnung derzeit in erster Linie die Photo-
voltaik auf Freiflächen, denn die Alternative NT-Solarthermie spielt sich vor allem kleinräumig 
im bebauten Bereich auf Dächern ab und von der Alternative solarthermischer Kraftwerke gibt 
es weltweit erst wenige.  

Für die Stromversorgung spielt PV in NRW mit laut Lagebericht der Regenerativwirtschaft 
NRW (S. 21)51 0,44 Mrd. kWh (Jahr 2008) nur eine untergeordnete Rolle. Zum Vergleich: Die 
Windenergienutzung schaffte 4,40 Mrd. kWh.  

Bei der installierten EEG-Anlagenleistung liegen die besonders strahlungsreichen südlichen 
Bundesländer vorn. Interessant ist aber, dass sich die in Relation zum Landesschnitt gege-
bene besonders hohe Strahlungsintensität in Teilen der Planungsregion des Regionalrates 
(und des südlich anschließenden Kölner Gebietes) bisher nicht in einer überproportionalen 
PV-Nutzung widerspiegelt. So sieht es zumindest nach der entsprechenden Graphik zur 
Verteilung installierter EEG-Anlagenleistung in Deutschland aus.  

 

 
Photovoltaik: Verteilung installierter  

EEG-Anlagenleistung (MW) im Jahr 2007 
Quellen: BMU 2009 / EEG-Planen & Beraten GmbH  

In:  „Wirtschaftsförderung durch erneuerbare Energien - Was bringt uns das?“ BMU, 2009 
 

Ähnliches gilt für die Wärmeversorgung bei der Solarthermie mit 0,34 Mrd. kWh. Hier sei zum 
Vergleich die Bioenergienutzung genannt mit 7,64 Mrd. kWh. 

Es geht hier aber eben sehr stark um das künftige weltweite Potential der Technologien. Um 
dieses auch durch hiesige Unternehmen ausschöpfen zu können ist in der Zwischenzeit ein 
Heimatmarkt sehr wichtig ist, auf dem sich die Technologien weiterentwickeln können.  

Weitere Informationen zu Solartechnologien und deren Potenzial finden sich hier: 
http://www.unendlich-viel-energie.de/de/solarenergie.html (Zugriff am 11.03.20010) 
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51 http://www.iwr.de/buch/2009/RegEW/Reg_Energiewirtschaft_NRW_2008_Langfassung.pdf (Zugriff am 
08.03.2010) 
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3.3.4  Bioenergie 

Industriepolitische Bedeutung und Rolle bei der Ene rgieerzeugung 

Die Bioenergie leistet nach den Windkraftanlagen in NRW bis dato den zweitgrößten regene-
rativen Beitrag zur Stromproduktion. 2008 entfielen auf 
- Biomasse fest 1,26 Mrd. kWh, 
- Biogas 0,72 Mrd. kWh, 
- biogener Abfall 1,54 Mrd. kWh, 
- Biomasse flüssig 0,22 Mrd. kWh, 
- Klärgas 0,26 Mrd. kWh, 
- Deponiegas 0,25 Mrd. kWh. 

Dies sind immerhin rund 44,2 % des in NRW regenerativ erzeugten Stroms und nur etwas 
weniger als der Windkraft-Beitrag. Allerdings stellt die Bioenergie 2008 bei der regenerativen 
Wärmeerzeugung mit 7,64 Mrd. kWh den Löwenanteil an den insgesamt 8,98 Mrd. kWh 
regenerativer Wärmeleistung in NRW, denn vielfach wird Strom und Wärme zugleich pro-
duziert. Bei den Beschäftigten lag die Bioenergie im Jahr 2008 mit 3.500 Beschäftigten hinter 
der Solarenergie (5.500 Beschäftigte) und der Windenergie (6.300 Beschäftigte) in NRW auf 
Platz 3.52 

Wie bei den anderen regenerativen Technologien, so spielt der Regierungsbezirk Düsseldorf 
auch hier als Industrie- und Forschungsstandort eine große Rolle. Dies geht aus der Abbil-
dung zumindest für das Segment Biogas hervor. Der Bericht zur Lage der NRW-Regenerativ-
wirtschaft, aus dem die Abbildung stammt, belegt aber, dass der Regierungsbezirk auch in 
den Bereichen Biomasse(heiz)kraftwerke und Biomasseheizungen engagiert ist. 
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Potenzial, raumordnerische Relevanz und Nutzung 
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52 Quelle: Bericht zur Lage der Regenerativwirtschaft in NRW 2008; 
http://www.iwr.de/buch/2009/RegEW/Reg_Energiewirtschaft_NRW_2008_Langfassung.pdf (Zugriff am 
10.03.2010) (S. 21, S. 24, S. 212,). 
53 Quelle: Bericht zur Lage der Regenerativwirtschaft in NRW 2008; 
http://www.iwr.de/buch/2009/RegEW/Reg_Energiewirtschaft_NRW_2008_Langfassung.pdf  (Zugriff am 
03.03.2010) 
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In räumlicher Hinsicht relevant ist die Bioenergie zum Einen, soweit mit der Energieproduktion 
eine gezielte Flächeninanspruchnahme erfolgt (d.h. insb. Biomasseproduktion, nicht aber die 
Nutzung von Schlachtabfällen). Hier steht sie zumindest bei reiner energetischer Nutzung 
(d.h. nicht nur Reststoffverwertung) in Konkurrenz insbesondere zur Flächennutzung für die 
Lebensmittelproduktion (inkl. Tierhaltung), soweit nicht bisherige Brachflächen genutzt 
werden. Wenn für Bioenergie eine Umwandlung zum Acker erfolgt, wäre dies im Übrigen auch 
mit Blick auf die Gewässer (insbesondere Grundwasser) evtl. nicht unproblematisch. Die 
Flächenbewirtschaftung zu regeln ist jedoch weniger eine Aufgabe der Raumordnung. 

Raumordnerisch relevant sind aber in jedem Fall raumbedeutsame Standorte von Bioener-
gieanlagen. 

Planerisch ist dabei auch wichtig, dass nach § 35 Abs. 1 Nr. 6 BauGB Anlagen zur energeti-
schen Nutzung von Biomasse im planungsrechtlichen Außenbereich unter gewissen Bedin-
gungen und bis 0,5 MW installierter elektrischer Leistung privilegiert sind. Allerdings dürfen 
raumbedeutsame Vorhaben trotzdem nicht den Zielen der Raumordnung widersprechen. 

Die Abbildung verdeutlicht, dass zumindest bei der Nutzung von Biomasse derzeit andere 
Regionen stärker engagiert sind, als das Planungsgebiet des Regionalrates. Das Geschäft 
machen momentan insb. Regionen im Nordwesten, Nordosten und im Südosten der Republik.  

 

Biomasse: Verteilung installierter  
EEG-Anlagenleistung (MW) im Jahr 2007 

Quellen: BMU 2009 / EEG-Planen & Beraten GmbH  
In:  „Wirtschaftsförderung durch erneuerbare Energien - Was bringt uns das?“ BMU, 2009 
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Weitere Informationen zu Biomasse und Biogas finden sich hier: 
http://www.unendlich-viel-energie.de/de/bioenergie.html (Zugriff am 11.03.2010) 
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54 Quelle: Bericht zur Lage der Regenerativwirtschaft in NRW 2008; 
http://www.iwr.de/buch/2009/RegEW/Reg_Energiewirtschaft_NRW_2008_Langfassung.pdf  (Zugriff am 
03.03.2010) 
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3.3.5  Geothermie und Wasserkraft 

Kurz thematisiert werden sollen hier auch die Geothermie und die Wasserkraftnutzung. Infor-
mationen zu den beiden Technologien und deren Potenzial finden sich hier: 

http://www.unendlich-viel-energie.de/de/erdwaerme.html (Zugriff am 11.03.2010) 

http://www.unendlich-viel-energie.de/de/wasserkraft.html (Zugriff am 11.03.2010) 

Laut der bei der (vom Bundesumweltministerium und dem Bundeslandwirtschaftsministerium 
unterstützten) Agentur für erneuerbare Energien kostenfrei beziehbaren Publikation „Erneuer-
bare Energien 2020 – Potenzialatlas Deutschland“ werden in NRW nur 3 % der sogenannten 
„Querverbauungen“ (z.B. solchen zur Trink- und Brauchwasserkraftnutzung) von aktiven 
Laufwasserkraftwerken genutzt (S. 49). In NRW gibt es 14.000 Querverbauungen! Dies zeigt, 
dass auch dort noch großes Potenzial ist. 

Bei der Geothermie ist z.B. bei oberflächennahen kleinen Wärmepumpen nicht von einer 
raumordnerischen Relevanz auszugehen. Tiefengeothermie und deren Potenziale und 
Risiken sind ein Spezialthema, das hier den Rahmen sprengen würde. Auch hierzu kann 
jedoch auf den oben genannten Atlas verwiesen werden: 

http://www.unendlich-viel-energie.de/fileadmin/content/Potenzialatlas%202%20Auflage%20Online.pdf (Zugriff am 
11.03.2010) 

Dass gerade auch im Planungsgebiet des Regionalrates (insb. nördl. Kreis Kleve und im 
Raum Mönchengladbauch, Krefeld, Düsseldorf, Neuss) eine relativ hohe geothermische 
Ergiebigkeit gegeben ist, ergibt sich aus Arbeiten des Geologischen Dienstes: 

http://www.gd.nrw.de/zip/a_pjgt01.pdf (Zugriff am 11.03.2010) 

Beim Geologischen Dienst gibt es im Internet auch einen groben Standortcheck zum geo-
thermischen Potenzial: 

http://www.geothermie.nrw.de/Geothermie/ (Zugriff am 07.04.2010) 

Dass der Markt gerade auch der Wärmepumpen von Bedeutung ist, belegt folgendes Zitat 
aus einer Pressemitteilung von Frau Ministerin Thoben vom 24.02.2010:55 

"Ministerin Thoben: ‚Nordrhein-Westfalen nimmt Schlüsselposition bei Geothermienut-
zung ein’ 
In der Energieregion Nordrhein Westfalen sind mittlerweile über 70.000 Wärmepum-
pen als Heizsysteme installiert. Dies entspricht einem Marktanteil von Wärmepumpen 
bei Neubauten in NRW von zehn Prozent. Für die nächsten Jahre rechnen wir mit 
20.000 neuen Wärmepumpen jährlich in unserem Land", sagte NRW-Wirtschaftsmi-
nisterin Christa Thoben (...).“ 

Ergänzend ist zu erwähnen, dass im Regierungsbezirk Düsseldorf für die Geothermie 
ebenfalls eine relativ hohe Branchenkonzentration gegeben ist. In ganz NRW arbeiteten 2008 
laut dem bereits oben mehrfach zitierten Bericht zur Lage der Regenerativwirtschaft NRW 
rund 1.100 Personen im Bereich der Geothermie, insb. im Bereich oberflächennahe Geother-
mie. Der Umsatz betrug 180 Mio. €.  

Bei der Wasserkraft sind in NRW nur relativ wenige Unternehmen und Forschungsinstitutio-
nen aktiv. 
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55 http://www.wirtschaft.nrw.de/2000/2100/2110/100224/index.php (Zugriff am 24.02.2010). 
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3.4  Weitere Themen 

3.4.1 Regionale und lokale Energiekonzepte  

Das Landesentwicklungsprogramm sah bis zur Streichung des § 26 Landesentwicklungs-
programm als „Allgemeines Ziel der Raumordnung“ vor, dass regionale und örtliche Energie-
versorgungskonzepte entwickelt werden sollen. Ebenso sieht Ziel D.II.2.1 des derzeit noch 
gültigen Kapitels Energieversorgung des Landesentwicklungsplans vor, dass Energiekon-
zepte konkrete Einsparpotentiale und Möglichkeiten rationeller Energieversorgung ermitteln 
sollen und dass die kommunale und regionale Entwicklungsplanung die Ergebnisse berück-
sichtigen soll. 

Gerade die zunehmende Dezentralisierung der Energieversorgung und die Diversität der 
entsprechende Techniken und Lösungsmöglichkeiten machen solche Konzepte wichtiger.  

Eine Vertreterin der Landesplanungsbehörde (MWME) formulierte hierzu im Papier „Mehrwert 
Region für Wärme und Strom aus erneuerbaren Energien“ (S. 763): 

„Regionale Energiekonzepte erlauben mit Hilfe der Geoinformationstechnologie, so-
wohl präzisierte Potentialermittlungen als auch Energienachfragen aus Siedlungsge-
bieten raumbezogen und handlungsorientiert zusammenzuführen. Damit dienen die 
Regionalen Energiekonzepte der Projektvorbereitung, der Partnerakquise und der re-
gelmäßigen Erfolgsmessung, welche ein aktives Marketing für die Nutzung erneuerba-
rer Energien unterstützt.“57 

Hierzu passt auch eine Empfehlung der bundesdeutschen „Beirates für Raumordnung“ zu 
„Klimaschutz, Klimafolgen, Regenerative Energien und Raumentwicklung“ vom 14.07.2008 (S. 
6): 

„Aufgrund ihrer integrierten, querschnittsbasierten und zukunftsorientierten Arbeits-
weise ist die Raumplanung ein geeigneter Akteur, um im Prozess von Klimaschutz und 
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56 Quelle: Bericht zur Lage der Regenerativwirtschaft in NRW 2008; 
http://www.iwr.de/buch/2009/RegEW/Reg_Energiewirtschaft_NRW_2008_Langfassung.pdf  (Zugriff am 
03.03.2010) 
57 http://www.corp.at/corp_relaunch/papers_txt_suche/CORP2009_132.pdf (Zugriff am 12.03.2010). 
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der Vorsorge vor den Folgen der Klimaveränderung eine koordinierende Funktion zu 
übernehmen.“58 

Auch das Raumordnungsgesetz gibt in § 13 „Raumordnerische Zusammenarbeit“ der 
Regional- und Landesplanung vor, dass sie im Bereich der regionalen Zusammenarbeit und 
regionalen Entwicklungskonzepten aktiv werden soll und nicht nur Raumordnungspläne zu 
erstellen hat. 

Wie in Abschnitt 2.11 dieses Papiers dargelegt, sind einige andere Regionen im Übrigen auch 
schon sehr weit bei den Bemühungen, dass Thema Energie über regionale Energiekonzepte 
zu einem regionalen Erfolg für die Weiterentwicklung der Region zu machen. 

3.4.2 Energiemonitoring  

Der Themenbereich Energie ist insbesondere aufgrund des Wachstums der erneuerbaren 
Energien, aber auch der Modernisierung des Kraftwerkparks und des Bedeutungsgewinns der 
Kraft-Wärme-Kopplung einer der derzeit raumverändernsten Bereiche. Während beispiels-
weise die Raumbeanspruchung für Siedlungszwecke – mit lokalen Abweichungen – tenden-
ziell in der Zukunft deutlich abnehmen wird, so wird sie für den Energiebereich tendenziell 
zunehmen. Um sachgerechte raumordnerische Entscheidungen im Energiebereich z.B. im 
Hinblick auf Konfliktlagen und Synergieeffekte treffen zu können, sind gute räumliche Daten-
grundlagen unabdingbar. 

Daher ist anzuraten, die Grundlagen für ein raumordnerisches Monitoring im Energiebereich 
zu verbessern. Dies gilt für das ganze Land NRW, so dass es sehr sinnvoll wäre, wenn bereits 
auf der Ebene der Landesplanung die Grundlagen für ein solches Monitoring gelegt worden 
sind. Ggf. wäre auch zu erwägen, dies erweitert als Freiraummonitoring durchzuführen. 

In diesem Kontext ist anzumerken, dass die aktuelle Fassung des LPlG vorsieht, dass die 
Regionalplanungsbehörden „in Zusammenarbeit mit den Gemeinden insbesondere ein 
Siedlungsflächenmonitoring durchführen“ müssen (§ 4 Abs. 4 Satz 2 LPlG). Die Regionalpla-
nungsbehörden sind gesetzlich aber auch generell für die Raumbeobachtung und das 
entsprechende Monitoring im jeweiligen Planungsgebiet zuständig (§ 4 Abs. 4 Satz 1 LPlG) 
und für den Regierungsbezirk Düsseldorf hat der Regionalrat am 28.09.2006 ohnehin bereits 
den Auftrag zu einem umfangreichen Monitoring erteilt (9/24 RR).  

4.  LEP-Änderungsentwurf, Einordnung & Positionieru ngsspielräume 

4.1  Allgemeines zur Energieversorgung & –struktur (D.II – DII.1-3 LEP-Entwurf) 

Entwurf des LEP-Kapitels Energieversorgung 

In den einleitenden Teilen D.II „Energieversorgung“ und D.II.1 (bis DII.1-3) „Energiestruktur“ 
des geplanten neuen Energiekapitels des LEP enthält dieser keine „Ziele“ als verbindlich zu 
beachtende Vorgaben sondern einleitende allgemeine Ausführungen und drei in Abwägungs-
prozessen zu berücksichtigende „Grundsätze“. 

Vortext 
In den allgemeinen Ausführungen – die keine Vorgaben im Sinne des ROG sind - wird 
zunächst betont, dass die Energiepolitik NRW auf eine „nachhaltige, d.h. dauerhaft sichere, 
kostengünstige, klima- und umwelttverträgliche Energiepolitik gerichtet ist. Dies wird im 
Weiteren näher ausgeführt unter Bezugnahme auf den Bericht „Mit Energie in die Zukunft – 
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58 http://www.bmvbs.de/Anlage/original_1056442/Empfehlung-zu-Klimaschutz_-Klimafolgen_-Regenerative-
Energien-und-Raumentwicklung.pdf (Zugriff am 12.03.2010). 
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Klimaschutz als Chance“59 des Landes NRW und auf das „Integrierte Energie- und 
Klimaschutzprogramm der Bundesregierung“.60 Ebenso werden Vorgaben zur Einspeisung 
erneuerbarer Energien des Bundes und der EU thematisiert. 

Wichtig ist, dass der LEP-Entwurf davon ausgeht, dass es neben dem Ausbau der erneu-
erbaren Energien unter anderem auch des Ausbaus des Kraftwerkparks bedarf. Dabei geht er 
davon aus, dass sich am Markt die Kraftwerke mit höherem Wirkungsgrad und geringeren 
CO-Emissionen durchsetzen werden.   

Der LEP soll jedenfalls die Voraussetzungen schaffen für  
- den Ausbau der Nutzung erneuerbarer Energien, 
- die verstärkte Nutzung der Kraft-Wärme-Kopplung und 
- die Erneuerung des Kraftwerkparks (Ziffer 1.2 der Planrechtfertigung). 

Vorgaben 
Als Grundsätze sind vorgesehen,  
- dass die Voraussetzungen für eine sichere, kostengünstige und umweltverträgliche 

Energieversorgung erhalten und ausgebaut werden soll,  
- dass eine differenzierten Energieversorgungsstruktur erhalten bzw. aufgebaut werden soll, 
- dass der Anteil erneuerbarer Energieträger gesteigert werden soll, 
- dass heimischer Braunkohle im Energiemix eine „besondere Bedeutung“ zukommen soll, 
- dass die Standortplanung von Kraftwerken auf vorhandene und geplante Energiever-

sorgungsnetze so aufgerichtet werden soll, dass grundsätzlich wenig Flächen für neue 
Leitungstrassen in Anspruch genommen werden, 

- dass die Nutzung vorhandener Trassen Vorrang haben soll. 

Einordnung und Positionierungsspielräume 

Wenig streitig dürfte der vorgesehene Grundsatz sein, dass die Voraussetzungen für eine 
sichere, kostengünstige und umweltverträgliche Energieversorgung erhalten und ausgebaut 
werden sollen – zumal dies mit einem Grundsatz im Raumordnungsgesetz korrespondiert. 
Gleiches gilt für den Erhalt bzw. den Aufbau einer differenzierten Energieversorgungsstruktur 
und die Steigerung des Anteils erneuerbarer Energieträger. Diskussionsbedarf wird es eher in 
den späteren Diskussionen bei konkreten Planungsentscheidungen geben, wenn es um die 
Gewichtung von Kostengunst versus Umweltverträglichkeit etc. gehen sollte.  

Der im Entwurf derzeit vorgesehene Grundsatz, dass die Standortplanung von Kraftwerken 
auf vorhandene und geplante Energieversorgungsnetze so ausgerichtet werden soll, dass 
wenig Fläche für neue Trassen und baulichen Anlagen in Anspruch genommen wird, ist im 
Hinblick auf die Ausnutzung vorhandener Sachwerte und der Vermeidung von Flächen-
verbrauch sehr nachvollziehbar, so dass hier kaum Diskussions- und Positionierungsbedarf 
bestehen dürfte. Ähnliches gilt für den Vorrang der Nutzung vorhandener Trassen. Der 
hiesige Regierungsbezirk weist ohnehin bereits viele Trassen auf.  

Debattiert werden könnte z.B. darüber ob ein bisher nicht vorgesehener Grundsatz in den 
LEP-Entwurf aufgenommen werden sollte, wonach erforderliche raumbedeutsame Standorte 
für Speicherkraftwerke/-technologien (Pumpwasserspeicherkraftwerke etc.) in den Regional-
plänen zu sichern sind (siehe zum generellen Speicherbedarf S. 17). Bisher sieht der Entwurf 
das nicht vor. Der von Land und Bund angestrebte Ausbau der erneuerbaren Energien wird in 
Zukunft verstärkt solche Standorte erfordern. Dies ist auch einer der Gegenstände der vor-
stehend erwähnten dena-Netzstudie 2. Auch wenn die konkreten Standorte nicht feststehen, 
so könnte der Thematik über einen entsprechenden Grundsatz bereits ein gewisses Gewicht 
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59 http://www.wirtschaft.nrw.de/zAblage_PDFs/Energie-
_und_Klimaschutzstrategie_Nordrhein_Westfalen_290408.pdf (Mit Energie in die Zukunft – Klimaschutz als 
Chance: Energie- und Klimaschutzstrategie Nordrhein-Westfalen, MWME; Zugriff am 22.02.2010) 
60 http://www.bmu.de/klimaschutz/nationale_klimapolitik/doc/44497.php (Zugriff am 22.02.2010) 
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in künftigen planerischen Abwägungsprozessen verliehen werden. Bisher werden Speicher-
kapazitäten nur in den Erläuterungen zu D.II.1-1 thematisiert. 

In den Erläuterungen zu D.II.1-1 wird im Übrigen auch auf den Emissionshandel eingegangen. 
In diesem Kontext wird darauf gesetzt, dass „neue Kraftwerke mit höheren Wirkungsgraden 
ältere ineffizientere Anlagen aus dem Markt verdrängen“. Daher sei die effiziente Energie-
umwandlung und Energieausnutzung in modernen Kraftwerken mit hohen Wirkungsgraden 
ein zentrales Anliegen der nordrhein-westfälischen Energiepolitik.61 

Raum für erste Notizen zu etwaigen Positionierungen  des Regionalrates 

 

 

 

 

4.2  Kraftwerkstandorte (D.II.2 LEP-Entwurf) 

Flächensicherungen für einzelne Kraftwerke  

Entwurf des LEP-Kapitels Energieversorgung 

Der Entwurf der Änderung des Landesentwicklungsplans sieht als Ziel der Raumordnung in 
Kapitel D.II.2-1 vor, dass 36 bestehende und/oder bereits genehmigte Kraftwerksstandorte in 
NRW für Kraftwerksnutzungen als Vorranggebiete gesichert werden. Die Standorte – die im 
Überblick der Teil 2.5 „Zeichnerische Darstellung Teil C“ des LEP-Entwurfs entnommen 
werden können - haben eine Feuerwärmeleistung von mindestens 300 MW und dienen 
überwiegend der allgemeinen Energieversorgung. Im Ziel wird klargestellt, dass diese 
Vorranggebiete nicht die Wirkung von Eignungsgebieten haben (vgl. zu diesen Raumkatego-
rien in § 8 Abs. 7 ROG). Letzteres heißt, dass entsprechende Kraftwerksvorhaben an anderer 
Stelle nicht aufgrund des Charakters als Vorranggebiet ausgeschlossen sind.  

Bei den im Entwurf als zu sichernd vorgesehenen Standorten sind in Bezug auf die Planungs-
region des Regionalrates auch Standorte in Grevenbroich (Frimmersdorf und Neurath) und 
Düsseldorf (Flingern und Hafen) genannt. Dies sind im Planungsraum die einzigen Standorte, 
die die obigen Kriterien erfüllen. Das anvisierte Steinkohlekraftwerk im Chemiepark Krefeld-
Uerdingen ist nicht genannt. Die Sicherung der Standorte soll aber nur in Form einer Punkt-
darstellung erfolgen. In der zeichnerischen Darstellung werden alle flächenhaften Darstellun-
gen von Standorten gestrichen. 

Die über den LEP gesicherten Kraftwerksstandorte sind nach dem Entwurf des LEP-Kapitels 
auch in den Regionalplänen als Vorranggebiete ohne Wirkung von Eignungsgebieten (d.h. 
ohne außergebietliche Ausschlusswirkung) zu sichern und zwar als Bereiche für gewerbliche 
und industrielle Nutzungen für zweckgebundene Nutzungen „Kraftwerke und einschlägige 
Nebenbetriebe“. 

Im LEP sollen aber auch zahlreiche Kraftwerksstandorte ganz gestrichen werden. Darunter ist 
z.B. im Planungsgebiet des Regionalrates der Standort in Emmerich (B 1.1 Emmerich). Im 
weiteren Regierungsbezirk, d.h. im RVR-Planungsgebiet sind zur Streichung die Standorte in 
Wesel (B 1.5 Bislich-Vahnum) und Alpen (B 1.2 Alpen) vorgesehen.  
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61 Der Entwurf enthält in den Erläuterungen zu D.II.1-1 auch Aussagen zur Bedeutung von Kraftwerksneubauten 
und Kraft-Wärme-Kopplung. Diese Themen sollen jedoch hier erst im nachfolgenden Abschnitt abgehandelt 
werden (da im LEP-Entwurf insb. erst Thema unter D.II.2).  
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Einordnung und Positionierungsspielräume 

Vom Regionalrat in Bezug auf seine Stellungnahme zu klärende Fragen sind in diesem Kon-
text insbesondere, ob die Listen der im eigenen Planungsgebiet des Regionalrates gesi-
cherten Standorte und der gestrichen Standorte auch den regionalen Interessen entsprechen. 

Wenn der Regionalrat am Standort Emmerich nicht selber weiterhin Bedarf für ein entspre-
chendes Kraftwerk in Emmerich südöstlich des Zentrums sieht, so wäre es im Übrigen 
angezeigt, den bisher dort im LEP vorgesehenen Standort künftig auch nicht mehr im 
Regionalplan vorzusehen. Dies könnte ein Thema für die Überarbeitung des Regionalplans 
sein. 

Positionierungsspielräume bestehen auch dahingehend, ob der Regionalrat eine Konzen-
trationszonenplanung für Großkraftwerke, d.h. Vorranggebiete mit der Wirkung von Eignungs-
gebieten für die entsprechenden Kraftwerke mit einer Feuerwärmeleistung von mindestens 
300 MW bevorzugen würde. Dies würde aber der 49. Regionalplanänderung und den 
entsprechenden Abwägungsüberlegungen klar entgegen laufen. 

Festzustellen ist jedenfalls, was die Folgen sind, wenn kein in entsprechende verbindliche 
raumordnerische Ziele umgesetztes Gesamtkonzept mit verbindlichen Flächen-/Mengen-
regelungen für einzelne Energiebereitstellungstechniken (Kraftwerkstypen, Erneuerbare etc.) 
und mit entsprechend konkreten Standortfestlegungen vorhanden ist: Ohne entgegenste-
hende raumordnerische Vorgaben ist jedes ansonsten immissionsschutzrechtlich genehmi-
gungskonforme Kraftwerk zu genehmigen – also zumindest insoweit weitgehend unabhängig 
vom Energiebedarf oder energiepolitischen Vorstellungen. 

Ebenso könnte darüber diskutiert werden, ob die Größenordnung von mindestens 300 MW 
Feuerwärmeleistung diejenige ist, die auch der Regionalrat favorisiert. Je größer der Wert ist, 
desto weniger regelt der LEP. Das gleiche gilt natürlich auch umgekehrt. Letztlich erscheinen 
300 MW in Relation zur Zahl der darunter fallenden Vorhaben für die Maßstabsebene eines 
LEP aber nicht abwegig. 

Bindung der Kraftwerke an GIB-Standorte und Möglich keit spezifischer Kennzeichnung  

Entwurf des LEP-Kapitels Energieversorgung 

Der Entwurf des LEP-Kapitels sieht ferner als Ziel D.II.2-2 vor, dass Standorte für Kraftwerks-
nutzungen – außer als räumlich und funktional untergeordnete Nebenanlagen – immer in 
regionalplanerisch festgelegten Bereichen für gewerbliche und industrielle Nutzungen liegen 
müssen. Ebenso als Ziel soll festgelegt werden, dass öffentliche Planungsträger bei Pla-
nungen und Maßnahmen in den Bereichen, die an regionalplanerisch gesicherte Standorte für 
Kraftwerke und einschlägige Nebenanlagen angrenzen, sicherzustellen haben, dass die 
Nutzung dieser Standorte und auch Optionen zu ihrer räumlichen Weiterentwicklung nicht 
wesentlich erschwert oder unmöglich gemacht werden. In einem Grundsatz ist im Entwurf des 
LEP-Kapitels geregelt, dass GIB-Bereiche die ausschließlich für überwiegend der allgemeinen 
Energieversorgung dienende Kraftwerksnutzungen vorgesehen sind, im Regionalplan mit der 
Zweckbindung „Kraftwerke und einschlägige Nebenbetriebe“ gekennzeichnet werden 
„können“.  

Einordnung und Positionierungsspielräume 

Der Entwurf des LEP-Kapitels Energieversorgung entspricht hier im Wesentlichen dem derzeit 
gültigen Kapitel 3.9 des Regionalplans und den entsprechenden Überlegungen im Rahmen 
der 49. Regionalplanänderung. Das Kapitel 3.9 des Regionalplans sieht in den Zielen u.a. vor:  
- Anlagen zur vorrangigen Gewinnung von elektrischer Energie für die öffentliche Ver-

sorgung, soweit sie von überörtlicher Bedeutung sind, sind nur in den dargestellten Berei-
chen für gewerbliche und industrielle Nutzungen zulässig; 
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- die mit einem Symbol für Kraftwerke und einschlägige Nebenanlagen überlagerten GIB 
dienen der Unterbringung von Kraftwerken und ihren einschlägigen Nebenbetrieben und 
sind von konkurrierenden Nutzungen freizuhalten; es handelt sich um Angebotsplanung. 

Positiv aus Sicht der Regionalplanung ist insoweit, dass hier aus der geplanten Neufassung 
des LEP-Kapitels kein prinzipielles Änderungserfordernis in Bezug auf die Zielvorgaben des 
Regionalplans zur Energieversorgung resultieren würde. 

Der LEP-Entwurf geht beim Schutz der Kraftwerksstandorte jedoch insoweit etwas über den 
Regionalplan hinaus, als er zwecks Sicherstellung des Vorrangs der Kraftwerksnutzung auch 
einen Umgebungsschutz für regionalplanerisch gesicherte Kraftwerksstandorte vorsieht. Dies 
ist konsequent und im Sinne der Konfliktvermeidung zu begrüßen. Der Regionalrat könnte 
aber anregen, die Bindungswirkungen dieses geplanten neuen LEP-Ziels nicht auf öffentliche 
Planungsträger zu beschränken. Sofern man diese Adressateneinschränkung nicht – wie im 
Entwurf der Fall – im neuen Ziel vorsieht, binden Ziele der Raumordnung gemäß § 4 ROG 
auch Planfeststellungen Privater. 

Prinzipiell ist die Beschränkung von Kraftwerken im Wesentlichen auf GIB insoweit im Sinne 
der Regionalplanung, als diese dadurch eine gewisse Steuerungsmöglichkeit hat. Allerdings 
bedeutet dies natürlich auch, dass man bei von der Regionalplanung künftig eventuell ge-
wollten Standorten, die derzeit nicht als GIB dargestellt sind, Regionalplanänderungen 
durchführen muss. Dies ist aber derzeit auch aufgrund der eigenen Ziele des Regionalplans in 
Kapitel 3.9 der Fall. Hier ist vermutlich kein Positionierungsbedarf des Regionalrates. 

Kernkraftwerke  

Entwurf des LEP-Kapitels Energieversorgung 

Der Entwurf des Kapitels Energie des LEP sieht als Ziel vor, dass Kernkraftwerke für die 
Energieversorgung in NRW ausgeschlossen sind. 

Einordnung und Positionierungsspielräume 

Raum für Diskussionen bietet hier vermutlich allenfalls die Frage, ob und ggf. welche Position 
der Regionalrat zu Forschungsreaktoren einnehmen möchte. Die Erläuterungen zum Ziel im 
LEP besagen hier, dass die Nutzung der Kernenergie zu Forschungszwecken unberührt 
bleibt. Dies wurde Ende März im Wirtschaftsausschuss des Landtages thematisiert. Es ist 
aber die Frage, ob dies überhaupt seitens des Regionalrates angesprochen werden muss. 

Kombinierte Strom- und Wärmeerzeugung  

Entwurf des LEP-Kapitels Energieversorgung 

Der Entwurf des LEP-Kapitels Energieversorgung sieht als Grundsatz vor, dass bei der 
Planung neuer bzw. der Umplanung bestehender Kraftwerke die verbrauchsnahen Potentiale 
der kombinierten Strom- und Wärmeerzeugung berücksichtigt werden sollen. 

Einordnung und Positionierungsspielräume 

Bisher steht im gültigen LEP noch als Ziel  D.II.2.3, d.h. nicht nur als Grundsatz der Raumord-
nung, dass die verbrauchsnahen wirtschaftlich nutzbaren Potentiale der kombinierten Strom- 
und Wärmeerzeugung zum Zwecke einer möglichst rationellen Energienutzung auszuschöp-
fen sind und dass die kommunale Planung dem Rechnung tragen soll. Im bereits gestriche-
nen § 26 LEPro war als allgemeines Ziel formuliert, dass zur Verbesserung des Energienut-
zungsgrades und aus Umweltgesichtspunkten die Möglichkeiten der Kraft-Wärme-Kopplung 
sowie der Nutzung industrieller Abwärme auszuschöpfen sind. 
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Denkbar wäre auch eine den bisher geplanten neuen Grundsatz ergänzende Zielvorgabe, 
wonach vor der Zulassung die Wärmenutzungspotenziale am Standort zumindest untersucht 
und ökonomisch im Rahmen der Antragsunterlagen bewertet werden müssen. Dies würde 
aufgrund des Charakters als Ziel zumindest sicherstellen, dass die Aspekte in das Planungs-
verfahren eingehen. Dies könnte man mit einem Grundsatz zum Umgang mit den ermittelten 
Potenzialen verbinden:63 

Ziel: Bei der Planung neuer bzw. der Umplanung bestehender Kraftwerke sind die 
verbrauchsnahen Potentiale der kombinierten Strom- und Wärmeerzeugung zu 
erfassen und im Hinblick auf die Auswirkungen auf die Wirtschaftlichkeit des Ge-
samtvorhabens zu bewerten. Der Vorhabenträger hat diese Unterlagen der Zulas-
sungsbehörde frühzeitig vorzulegen. 

Grundsatz: Diese Potentiale der kombinierten Strom- und Wärmeerzeugung sollen 
bei der weiteren Kraftwerksplanung berücksichtigt und genutzt werden, soweit 
diese kombinierte Nutzung durchführbar ist und sie das Gesamtvorhaben nicht 
unwirtschaftlich macht. 

Natürlich könnte der Regionalrat auch die komplett gegenteilige Position beziehen und sich 
generell gegen Regelungen zur KWK im LEP aussprechen und alleine auf die Wirkungen des 
Marktes vertrauen. 

Raum für erste Notizen zu etwaigen Positionierungen  des Regionalrates 

 

 

 

 

4.3  Regenerative Energien (D.II.3 LEP-Entwurf) 

4.3.1  Allgemeines (D.II.3-1 LEP-Entwurf) 

Entwurf des LEP-Kapitels Energieversorgung 

Der Entwurf des LEP-Kapitels Energie sieht als allgemeine Vorgabe zu erneuerbaren 
Energien nur einen „Grundsatz“ (D.II.3-1) vor. Danach sollen die planerischen Voraus-
setzungen für die Nutzung erneuerbarer Energien verbessert werden. Weitere und konkretere 
Vorgaben finden sich bei den einzelnen erneuerbaren Energien in nachfolgenden Abschnitten 
des LEP-Entwurfs. 
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63 Vgl. auch http://www.duh.de/uploads/media/Rechtsgutachten_Klinger_Raumordnung_Kohlekraftwerke.pdf zu 
rechtlichen Möglichkeiten (Rechtsgutachterliche Stellungnahme zur landesplanerischen Steuerung der Ansiedlung 
von Kohlekraftwerken, Geulen und Klinger, S. 11; Zugriff am 26.02.2010). 
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Einordnung und Positionierungsspielräume 

Der derzeit noch gültige LEP sieht allgemeine Vorgaben zu Erneuerbaren Energien noch als 
Ziele vor, wenngleich diese von den Formulierungen her evtl. teilweise eher an Grundsätze 
erinnern. 

So besagt Ziel D.II.2.1 des derzeit noch gültigen LEP, dass regenerative Energien stärker 
genutzt werden müssen.  

Ziel D.II.2.4 des derzeit noch gültigen LEP sieht vor:  

„Die Voraussetzungen für den Einsatz erneuerbarer Energien (vor allem Wasser-, 
Wind- und Solarenergie sowie nachwachsende Rohstoffe) sind zu verbessern bzw. zu 
schaffen. Gebiete, die sich für die Nutzung erneuerbarer Energien aufgrund der Natur-
gegebenheiten besonders eignen, sind in den Gebietsentwicklungsplänen als "Berei-
che mit Eignung für die Nutzung erneuerbarer Energien" darzustellen. Das besondere 
Landesinteresse an einer Nutzung erneuerbarer Energien ist bei der Abwägung ge-
genüber konkurrierenden Belangen als besonderer Belang einzustellen.“ 

Der inzwischen gestrichene § 26 des Landesentwicklungsprogrammgesetzes (LEPro) sah als 
„Ziel“ vor, dass „insbesondere einheimische und regenerierbare Energieträger eingesetzt 
werden.“ 

Das heißt, vom formellen Status, vom Umfang und teilweise auch von den Inhalten her waren 
zumindest die bisherigen allgemeinen Vorgaben etwas weitreichender.  

Letztlich kommt es in der Praxis vielfach zwar primär auf die „härteren“ Vorgaben zu den 
einzelnen erneuerbaren Energien an. Ungeachtet dessen kann der Regionalrat überlegen, ob 
er zumindest als Grundsatz noch Ergänzungen vorschlägt, die sich an den bisherigen 
Vorgaben orientieren: 

Zumindest vor dem Hintergrund der industriepolitischen Bedeutung der regenerativen 
Energiewirtschaft gerade im Regierungsbezirk Düsseldorf und im Planungsraum des Regio-
nalrates ist es aus regionaler Interessenssicht durchaus zu erwägen, sich für noch ambitio-
niertere Vorgaben zum Ausbau regenerativer Energien einzusetzen, um so den wichtigen 
Heimatmarkt zu stärken und die vorhandenen Potenziale zu nutzen. Hinzu kommen die 
positiven Wertschöpfungs- und fiskalischen Effekte an den künftigen Anlagenstandorten.  

Diskutiert werden kann auch über die Zweckmäßigkeit quantitativer Vorgaben. Bisher steht 
nur im Vortext vor dem anvisierten neuen Grundsatz als reine Feststellung, d.h. nicht z.B. als 
Grundsatz der Raumordnung, dass die Landesregierung in ihrer Energie- und Klimaschutz-
strategie die politische Zielsetzung formuliert hat, den Anteil erneuerbarer Energien an der 
Stromversorgung in NRW gegenüber 2005 von 8,7 Terrawattstunden (TWh) auf rund 20 TWh 
bis zum Jahr 2020 zu erhöhen und dass der Anteil an der Wärmenutzung im gleichen 
Zeitraum von 5 auf 20 TWh vervierfacht werden soll.64 Niedersachsen ging hingegen z.B. bei 
der Windkraftnutzung sogar so weit, dass es den einzelnen Regionalplanungsregionen an der 
Küste konkrete Ausbauzahlen für eine erneuerbare Energiequelle (Windkraft) als bindendes 
Ziel vorgab. Das zeigt, was raumordnerisch theoretisch möglich wäre – aber sicherlich in 
NRW auch Gegenwind bekäme.  

Eine ganz wesentliche mögliche, aber sicherlich sehr kontroverse Forderung ist die nach den 
in anderen Bundesländern und Regionen vorgesehenen Vorrang- und/oder Eignungsgebieten 
für Erneuerbare Energien, da vor allem dadurch positiv auf den standortangemessenen 
Ausbau der erneuerbaren Energien hingewirkt werden kann (siehe auch Forderungen des 

���������������������������������������� �������������������

64 Ziele gibt es auch auf der Bundesebene: Das im August 2007 verabschiedete Integrierte Energie- und 
Klimaschutzprogramm (IEKP) der Bundesregierung und die Beschlüsse zu dessen konkreter Umsetzung 
definieren zum Beispiel folgende grundlegende Klimaschutzziele für das Jahr 2020: Der Anteil erneuerbarer 
Energien an der Stromerzeugung soll bei mindestens 30 % liegen. Der Anteil erneuerbarer Energien an der 
Wärmeerzeugung soll 14 % betragen. http://www.bmu.de/klimaschutz/nationale_klimapolitik/doc/44497.php (Das 
Integrierte Energie- und Klimaschutzprogramm (IEKP), BMU; Zugriff am 22.02.2010). 
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Hauptausschusses der Ministerkonferenz für Raumordnung (MKRO) im Abschnitt zur 
Windenergie). So fordern z.B. die Naturschutz- und Umweltverbände (NABU, BUND, LNU) im 
Positionspapier „Anforderungen an einen Landesentwicklungsplan 2025 für Nordrhein-
Westfalen“:65  

„Gebiete, die sich für die Nutzung erneuerbarer Energien besonders eignen, sind nach 
Abwägung zwingend in den Regionalplänen als Vorranggebiete für die Nutzung er-
neuerbarer Energien darzustellen. Dies ist im LEP festzulegen und betrifft die Solar-/ 
Wasserkraft-/ Biomasse- und Windenergiegewinnung sowie die Geothermie.“ 

Über Vorranggebiete könnten wirtschaftliche Ausbauziele des Bundes- und Landes stark 
unterstützt werden. Vor allem aber wäre es auch im Hinblick auf die Chancen- und Belas-
tungsverteilung bei regenerativen Projekten vorteilhaft. Negative Effekte regenerativer 
Energievorhaben sind vorwiegend kleinräumig lokal (z.B. visuelle Effekte oder Immissionen). 
Die Positiven treten aber eher regional, d.h. auch überörtlich auf l, z.B. 
- positive Wertschöpfungs- und Beschäftigungseffekte,  
- erhöhte Steuereinnahmen, 
- verminderte Mittelabflüsse aus der Region für Energieimporte, 
- geringere Preis- und Versorgungsrisiken. 

Es kann daher sein, dass man aus lokaler Sicht bei einem bestimmten Vorhaben eher die 
Nachteile als überwiegend ansehen würde, aber man lokal insgesamt sehr wohl davon 
profitieren würde, wenn in der Region insgesamt mehr solcher Projekte realisiert werden. Dies 
wird durch die nachfolgende Abbildung verdeutlicht: 

 

Wenn dem aber so ist, ist es theoretisch erwägenswert, zumindest über Projekte von regional-
bedeutsamer Größe in enger Abstimmung mit den Kommunen auf der Ebene der von der 
kommunalen Ebene entsandten Entscheidungsträger in der Regionalplanung zu entscheiden. 
Da kann man dann zu der Bewertung kommen, dass man mehr Projekte in der eigenen Kom-
mune akzeptiert, weil ja auch die anderen ihren Beitrag leisten und so die Region insgesamt 
als ENERGIEREGION ökonomisch stark vom Ausbau der Erneuerbaren profitiert.  
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65 http://www.lb-naturschutz-nrw.de/Fachgebiete/Landesplanung/Downloads/positionspapier_lep2025_09_01_22.pdf 
(Zugriff am 17.12.2010), S. 16. 
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Die Regionalplanung würde dabei sozusagen eine unterstützende Rolle beim überörtlichen 
Vor- und Nachteilsausgleich wahrnehmen und könnte entsprechende Kompromisse 
regionalplanerisch absichern. 

Natürlich kann man aber auch zum Ergebnis kommen, dass man es lieber bei der aus-
schließlichen Standortsicherung über die kommunale Bauleitplanung belassen will. Das hat 
für die einzelne Kommune insb. Vorteile im Hinblick auf die kommunale Planungshoheit. Es ist 
aber offen, ob man dadurch den erneuerbaren Energien in der Gesamtheit des Landes die für 
die Ausbauziele des Landes und des Bundes erforderlichen Impulse geben wird. 

Theoretisch möglich wäre auch ein derzeit im LEP-Entwurf nicht vorgesehener Grundsatz, 
wonach Kommunen im Rahmen der Flächennutzungsplanung eine gesamträumliche Unter-
suchung des kommunalen Gebietes im Hinblick auf die Nutzungsmöglichkeiten für erneu-
erbare Energien durchführen sollen und – sofern unter Berücksichtigung konkurrierender 
Belange in substantiellem Umfang geeignete Bereiche vorhanden sind – geeignete Bereiche 
als Angebotsplanung in einem substantiellen Umfang sichern sollen. Diese nur als Grundsatz 
angedachte – und somit nicht zwingend umzusetzende – Vorgabe würde sich an der Praxis 
der Konzentrationszonenplanung für Windkraftanlagen orientieren (wo fast alle Kommunen 
schon längst tätig waren). Ein solcher Grundsatz könnte Kommunen auch als Begründung 
dafür dienen, entsprechende Planungsarbeiten trotz knapper Finanzmittel durchzuführen. 
Insoweit würden kommunale Klimaschutzabsichten dadurch vorsichtig unterstützt. 

Wählt man einen solchen Weg, so wäre es allerdings sehr hilfreich, wenn das Land für die 
Bauleit- und Regionalplanung und auch für die BürgerInnen für das ganze Land Potenzial-
karten der verschiedenen Erneuerbaren Energien mit einer für Planungsprozesse juristisch 
hinreichenden Maßstabsgenauigkeit zur Verfügung stellen würde (als PDF und ArcGIS-
Daten), ähnlich wie es z.B. für die Geothermie und Solarenergie in NRW bereits erfolgt: 

http://www.geothermie.nrw.de/Geothermie/ (Zugriff am 
07.04.2009)http://www.energieagentur.nrw.de/_database/_data/datainfopool/solaratlas.swf  (Zugriff am 
02.03.2010) 

Hierzu passt auch eine Empfehlung der bundesdeutschen „Beirates für Raumordnung“ zu 
„Klimaschutz, Klimafolgen, Regenerative Energien und Raumentwicklung“ vom 14.07.2008 (S. 
6): 

„Erforderlich ist zudem eine flächendeckende Evaluierung der Verfügbarkeitspoten-
ziale erneuerbarer Energien, um diesbezügliche Entwicklungs- und insbesondere auch 
Ausbaustrategien mit den raum- bzw. regionalpolitischen Entwicklungskonzepten zu 
verzahnen.“66 

Ein solch effizientes, standardisiertes Vorgehen bei der Kartenerstellung wäre aber auch 
generell – d.h. völlig unabhängig davon, was demnächst im LEP steht - sehr hilfreich für den 
Ausbau der erneuerbaren Energien in NRW, zumal viele Kommunen bereits in der Haushalts-
sicherung sind und selber kaum die Mittel für solche Untersuchungen haben. Der Regionalrat 
könnte anregen, solche Karten einheitlich und vom Land für die kommunale Bauleitplanung 
und die Regionalplanung erstellen zu lassen (bzw. vorhandene Karten zu kaufen). Die 
Kommunen und Regionen könnten dann selbst entscheiden, ob und wie sie die Karten 
verwenden wollen. Die entsprechende Transparenz könnte dem Ausbau der erneuerbaren 
Energien einen großen Schub geben und die Abwägung der verschiedenen konkurrierenden 
Belange qualitativ im Sinne einer möglichst schonenden und nachhaltigen Raumentwicklung 
verbessern. 
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66 http://www.bmvbs.de/Anlage/original_1056442/Empfehlung-zu-Klimaschutz_-Klimafolgen_-Regenerative-
Energien-und-Raumentwicklung.pdf (Zugriff am 12.03.2010). 



� 44 

Raum für erste Notizen zu etwaigen Positionierungen  des Regionalrates 

 

 

 

 

4.3.2 Windkraft (D.II.3.1 LEP-Entwurf) 

Entwurf des LEP-Kapitels Energieversorgung 

Der Entwurf des Kapitels Energieversorgung gibt als Ziel vor, dass Standorte für die Wind-
kraftnutzung „i.d.R.“ in regionalplanerisch festgelegten Allgemeinen Freiraum- und Agrar-
bereichen möglich sind. Angaben dazu, wann diese Regel nicht gilt, enthalten das Ziel und die 
zugehörigen Erläuterungen nicht.  

Standorte sind laut einem weiteren Absatz des entsprechenden Zielentwurfs „auch möglich“  
- auf Aufschüttungen oder Ablagerungen, 
- in Reservegebieten für die Sicherung und den Abbau oberflächennaher Bodenschätze,  
- in Bereichen für gewerbliche und industrielle Nutzung, 
- in Bereichen für den Schutz der Landschaft und die landschaftsorientierte Erholung, 
- in Regionalen Grünzügen oder 
- auf militärischen Konversionsflächen. 

wenn sie mit der Funktion des jeweiligen Bereiches vereinbar sind und das Landschaftsbild, 
Funktionen des Arten- und Biotopschutzes oder bedeutende Teile der Kulturlandschaft nicht 
erheblich beeinträchtigt werden.“  

Bei den genannten Gebieten nimmt der Änderungsentwurf also auch hier Bezug auf die 
regionalplanerischen Bereichskategorien. Die gilt auch für die Ausschlussbereiche für 
Windkraftnutzungsstandorte. Als solche Ausschlussbereiche sieht der Änderungsentwurf als 
Ziel vor: 
- Allgemeine Siedlungsbereiche (ASB), 
- Bereiche für den Schutz der Natur (BSN), 
- Waldbereiche und  
- Überschwemmungsbereiche. 

Ferner enthält der LEP-Änderungsentwurf einen Grundsatz der Raumordnung, wonach das 
Repowering von Windkraftanlagen zur Steigerung der Stromerzeugung vorangetrieben wer-
den soll. 

Einordnung und Positionierungsspielräume 

Positive Standortkriterien 

Bezüglich der positiven Standortkriterien enthält der LEP-Entwurf nur Signale dahingehend, 
dass in bestimmten Gebieten und unter bestimmten relativ abstrakten Bedingungen67 
Standorte „möglich“ sind. Dies wird daher auch nur eingeschränkte positive Wirkungen 
entfalten, denn der Entwurf des LEP-Kapitels Energieversorgung sieht hier vor, dass die 
Konkretisierung der Regional- und Bauleitplanung obliegen soll (S. 4 der Begründung). 
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67 Bzw. bei den allgemeinen Freiraum- und Agrarbereichen ist gar nicht dargelegt oder angedeutet, unter welchen 
Bedingungen von der Regel abzuweichen ist. 
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Insoweit sind es wohl nur Zonen, in denen Kommunen und Regionen planen können, 
wenngleich eine Klarstellung der entsprechenden Bedeutung hilfreich wäre. 

Erheblichkeit 

Bei den positiven Bereichen ist als Zusatzbedingung teilweise davon die Rede, dass keine 
erheblichen Beeinträchtigungen bestimmter Schutzgüter erfolgen dürfen. Hier könnten nähere 
Hinweise dazu, was im Sinne des LEP „erheblich“ ist zumindest in den Erläuterungen 
gefordert werden, damit das Ziel in der Praxis auch rechtlich hinreichend bestimmbar ist.Es 
könnte z.B. eine Bezugnahme auf den Anhang II der EU-Richtlinie zur Strategischen Umwelt-
prüfung angeregt werden, denn dort stehen: „Kriterien für die Bestimmung der voraussichtli-
chen Erheblichkeit von Umweltauswirkungen“. 

Negative Standortkriterien 

Im Gegensatz zu den Positivgebieten wären die für das ganze Land bereits im LEP-Ände-
rungsentwurf vorgesehenen Ausschlussgebiete für raumbedeutsame Vorhaben und die 
Planungen von Kommunen und Regionalräten voll durchschlagend und weitgehend. Etwaige 
kommunale Windkraftkonzentrationszonen in Nordrhein-Westfalen, die in den dort genannten 
Gebietskategorien liegen wären nicht mehr an die Ziele der Raumordnung angepasst und 
würden insoweit wohl vor Gericht als nichtig eingestuft bzw. wären nur noch für nicht raumbe-
deutsame Vorhaben nutzbar. Betreiber raumbedeutsamer Vorhaben wären dann voraussicht-
lich auf den Bestandsschutz zurückgesetzt.  

Dies kann man zumindest diskutieren:  

Umstritten ist z.B. die Frage der Errichtung von WKA in Waldgebieten. Der Bund für Umwelt- 
und Naturschutz Deutschland, Landesverband NRW e.V. fordert z.B. in einem NRW-
Positionspapier zur Windkraftnutzung, auf einen generellen Ausschluss von Windkraftanlagen 
im Wald zu verzichten. Kommunale und regionale Einzelfalllösungen z.B. in intensiv genutz-
tem Nutzwald würden insoweit möglich bleiben und etwaiger Waldverlust wäre ohnehin 
auszugleichen.69 Andererseits ist NRW ein waldarmes Land, so dass man sensibel damit 
umgehen muss. Der Regionalrat kann überlegen, ob er sich für oder gegen einen generelle 
Bindung der Kommunen und Regionen bereits durch LEP aussprechen will.  

Angesichts des relativ geringen Turmumfangs ist auch zu hinterfragen, ob ein Ausschluss von 
Windkraftanlagen in Überschwemmungsgebieten in jedem Fall so gravierende, nicht aus-
gleichbare Auswirkungen auf das Retentionsvolumen oder entsprechende Risiken mit sich 
bringt, dass bereits auf der Landesplanungsebene ein generelles Verbot ohne Befreiungs-
möglichkeit vorgesehen werden muss. Diese Bereiche sind oft siedlungsfern und zumindest in 
dieser Hinsicht relativ unkritisch. Hochwasserschutz hat natürlich Priorität, aber evtl. kann die 
Frage der Vereinbarkeit auch hinreichend auf nachfolgenden Planungsebenen oder im Fach- 
bzw. Genehmigungsverfahren geklärt werden. Der NRW-Windenergieerlass sieht jedenfalls 
bisher Folgendes vor (S. 36):  

„In Überschwemmungsgebieten nach § 31b Abs. 1 WHG ist nach § 113 Abs. 1 LWG 
das Errichten von Windkraftanlagen grundsätzlich verboten. Befreiungen von diesem 
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69 „Weiterentwicklung der BUND-Position „Windkraft in NRW“ von 2009, BUND; http://www.bund-
nrw.de/fileadmin/bundgruppen/bcmslvnrw/PDF_Dateien/Themen_und_Projekte/Energie_und_Klima/Windkraft/BU
NDposition_Windkraft_2009_final.pdf (Zugriff am 03.03.2010); siehe auch „Windenergie im Wald“ der „Bayrische 
Staatsforsten AoR“: http://www.baysf.de/uploads/media/Windenergie_Flyer.pdf (Zugriff am 03.03.2010) 
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Verbot können bei Vorliegen der gesetzlichen Befreiungstatbestände (§ 113 Abs. 2 
LWG) erteilt werden.“70 

Umgekehrt könnte der Regionalrat sich natürlich auch dafür entscheiden noch weitergehende 
Ausschlussgebiete vorzuschlagen. 

Der Regionalplan enthält in Kapitel 3.9 Ziel 3 Aussagen zu Bereichen, in denen eine Ver-
träglichkeit von Windkraftanlagen generell nicht gegeben ist. Hier sind weder Überschwem-
mungsbereiche, noch Waldbereiche genannt, sondern nur BSN, Flugplätze, noch unabgegra-
bene BSAB, Oberflächengewässer und noch nicht abgeschlossene Deponien. Hingegen ist 
im Regionalplan für BSLE, regionale Grünzügen, Waldbereiche und BSAB eine Einzelfallbe-
trachtung dahingehend vorgesehen, dass eine Verträglichkeit nur gegeben ist, wenn die 
Schutz- oder Entwicklungsziele nicht beeinträchtigt werden. 

Nicht erfasste Bereiche  

Es gibt Bereiche in Nordrhein-Westfalen, die weder von der Zielformulierung „sind möglich in 
(...)“, noch von der „sind ausgeschlossen in (...)“ erfasst werden. Dies sind Verkehrsflächen 
wie z.B. Güterbahnhöfe oder auch stillgelegte Militärflughäfen. 

Vor diesem Hintergrund könnte der Regionalrat fordern, dass klar im Ziel definiert oder 
zumindest in den Erläuterungen dargelegt wird, was in diesen Bereichen passieren kann. Im 
Sinne des Subsidiaritätsprinzips wäre es denkbar, vorzuschlagen, dass klargestellt wird, dass 
dort die Regionalplanung und/oder – unter Beachtung der sonstigen Ziele der Raumordnung – 
die Bauleitplanung entsprechende Festlegungen treffen kann. 

Abweichungsmöglichkeiten und Spielräume der Bauleit- und Regionalplanung 

Eine weitere Möglichkeit, dem Subsidiaritätsgedanken mehr Nachdruck zu verleihen wäre, 
sich an der Konzeption des § 35 BauGB zu orientieren, der einerseits Windkraftnutzung in § 
35 Abs. 1 privilegiert, andererseits aber auch über § 35 Abs.3. Satz 3 BauGB der Regional- 
und Bauleitplanung Konzentrationszonenfestlegungen erlaubt, sofern der Nutzung “sub-
stantiell“ (Rechsprechungsbegriff) Raum eingeräumt wird. Dementsprechend könnte man die 
Ausschlussgebiete im LEP-Entwurf mit dem folgenden Zusatz versehen:  

„Die Regionalplanung und – unter Beachtung der sonstigen Vorgaben der Raumordnung – 
die Bauleitplanung können abweichende Regelungen vorsehen, sofern auch dadurch der 
Windkraftnutzung mindestens substantiell Raum eingeräumt wird.“ 

Dies würde die Eigenverantwortung der Kommunen und Regionen stärken und Raum für 
sachgemäße planerische Einzelfallentscheidungen eröffnen bzw. die im gültigen LEP noch 
vorhandenen Spielräume aufrecht erhalten. Sehen Kommunen und/oder Regionalplanung 
dann kein Abweichungserfordernis, so würde dauerhaft der LEP strikt greifen. 

Raum für solche Lösungen würde auch eröffnet werden, wenn die Ausschlussgebiete nur als 
zu berücksichtigende Grundsätze der Raumordnung und nicht als Ziel vorgegeben werden 
würden. Die weitestgehende Lösung wäre, auf Ausschlussgebiete ganz zu verzichten und die 
der kommunalen und ggf. regionalen Planung unter Berücksichtigung der konkreten Gege-
benheiten vor Ort zu überlassen. Ein zwingendes Erfordernis Kommunen bereits über Aus-
schlussgebiete im LEP zu binden besteht nicht. Der Regionalrat könnte daher die Landespla-
nung bitten, auf die Einführung zielförmiger Bindungen zu verzichten. 
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70 http://www.mbv.nrw.de/Service/Downloads/Bauverwaltung/windkrafterlass/Windkraftanlagenerlass.pdf (Zugriff 
am 25.03.2010). 
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Vorranggebiete, Konzentrationszonen und Ausbauziele 

Der LEP-Entwurf enthält keine Vorgabe dahingehend, dass auf der regionalplanerischen 
Ebene Vorraggebiete mit oder ohne die Wirkung von Eignungsgebieten (außergebietlichem 
Ausschluss raumbedeutsamer WKA) in die Planwerke aufgenommen werden müssen. 
Gleiches gilt für kommunale Konzentrationszonen.  

Präferiert der Regionalrat eine wirksamere Unterstützung der Windkraftnutzung durch den 
LEP zur Absicherung staatlicher Ausbauziele, so sind weitergehende Vorschläge denkbar, die 
jedoch mit den Nachteilen einer korrespondierenden Bindung nachgeordneter Planungsträger 
abgewogen werden müssen: 

Niedersachsen hat z.B. der Regionalplanung in den Küstengebieten konkrete Mindest-
ausbauziele für die Windkraftnutzung vorgegeben, die die dortige Raumordnung in den Krei-
sen dann vorsehen muss. Auch unterstützt Niedersachsen das Repowering durch konkrete 
Zielvorgaben. So heißt es im Landesraumordnungsprogramm 2008 (S. 37-38):71  

„Für die Nutzung von Windenergie geeignete raumbedeutsame Standorte sind zu si-
chern und unter Berücksichtigung der Repowering-Möglichkeiten in den Regionalen 
Raumordnungsprogrammen als Vorranggebiete oder Eignungsgebiete Windenergie-
nutzung festzulegen. In den besonders windhöffigen Landesteilen muss dabei der Um-
fang der Festlegungen als Vorranggebiete Windenergienutzung mindestens folgende 
Leistung ermöglichen: 
– Landkreis Aurich, 250 MW, 
– Landkreis Cuxhaven, 300 MW, 
– Landkreis Friesland, 100 MW, 
– Landkreis Leer, 200 MW, 
– Landkreis Osterholz, 50 MW, 
– Landkreis Stade, 150 MW, 
– Landkreis Wesermarsch, 150 MW, 
– Landkreis Wittmund, 100 MW, 
– Stadt Emden, 30 MW, 
– Stadt Wilhelmshaven, 30 MW.“ 

Wenn man in NRW ähnliche konkrete Ausbauziele für die Planungsträger vorsehen will, so 
würde dies natürlich eine Potenzialanalyse für die entsprechenden Gebiete – auch unter 
Berücksichtigung von Restriktionen - erfordern. Derzeit gibt es so etwas jedoch zumindest für 
ganz NRW nicht, sondern dies müsste erstellt werden. 

Diskutiert werden kann ferner die Schlüsselfrage, ob zusätzlich zur kommunalen Bauleit-
planung regionalbedeutsame Vorranggebiete ab einer bestimmten Flächengröße (z.B. 10 
oder 50 ha) in Regionalplänen vorgesehen werden sollen. Soll der LEP eine entsprechende 
Zielvorgabe beinhalten? Die Vorranggebiete müssten dabei nicht unbedingt die Wirkung von 
Eignungsgebieten haben (d.h. kein außergebietlicher Ausschluss).  

Vorranggebiete ohne die Wirkung von Eignungsgebieten bieten sich – wenn man sie denn will 
– insbesondere in Gebieten wie dem Regierungsbezirk Düsseldorf an, die bereits viele 
wirksame Konzentrationszonen aufweisen. Die Regionalplanung kann sich dann darauf 
beschränken, an aus Sicht der kommunalen Entscheidungsträger im Regionalrat besonders 
gut geeigneten großen Standorten zusätzliche WKA-Potenziale über einen entsprechenden 
Vorrang zu ermöglichen. Hierüber könnten auch entsprechende interkommunale Einigungen 
abgesichert werden. Über diese regionalbedeutsamen Standorte hinausgehend läge es bei 
einer solchen Lösung jedoch weiterhin in der Kompetenz der Kommunen, Konzentrations-
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71 http://www.ml.niedersachsen.de/download/3699 (Zugriff am 03.03.2010). 
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zonen festzulegen und auch den Ausschluss außerhalb der von Kommunen gewünschten 
Gebiete abzusichern – was in den meisten Kommunen schon erfolgt ist.  

Dieser Ansatz würde den planerischen und rechtlichen Aufwand für die Regionalplanung 
begrenzen und kommt der kommunalen Planungshoheit mehr entgegen, als Vorranggebiete 
mit der auch die Bauleitplanung bindenden Wirkung von Eignungsgebieten. Er würde den-
noch zusätzliche regionalbedeutsame Potenziale für die klimaschonende Windkraftnutzung 
sichern und die entsprechenden Beiträge zur wirtschaftlichen Entwicklung der Region.  

Andererseits gibt es natürlich auch gute Argumente dafür, die Windkraftplanung ganz den 
Kommunen zu überlassen. Hier ist vor allem anzuführen, dass die Kommunen näher an den 
potenziellen Konfliktlagen dran sind. Die Raumordnung würde sich zudem Planungsaufwand 
ersparen. 

Dennoch ist es anzumerken, dass es im bundesweiten Vergleich wohl eher eine Ausnahme, 
dass die Regionalpläne – außer im Regierungsbezirk Münster – in NRW bisher keine 
Vorrang- oder Eignungsgebiete für die Windkraftnutzung aufweisen und dass der Entwurf des 
neuen LEP-Kapitels Energieversorgung keine entsprechende Vorgabe zur Planung enthält. 
Aufgrund der überörtlichen Wirkungen von Windkraftanlagen, der abzusichernden Ausbau-
ziele des Bundes- und der Länder und der regionalen ökonomischen Chancen wird andern-
orts eine Bearbeitung auch in der Regionalplanung präferiert. So heißt es im Bericht des 
Hauptausschusses der Ministerkonferenz für Raumordnung (MKRO) „Handlungskonzept der 
Raumordnung zu Vermeidungs-, Minderungs- und Anpassungsstrategien in Hinblick auf die 
räumlichen Konsequenzen des Klimawandels“: 

„In den Ländern weitgehend umgesetzt sind Raumordnungspläne mit räumlichen 
Festlegungen von Windeignungsgebieten bzw. Vorranggebieten mit der Wirkung von 
Eignungsgebieten. Derzeit werden die Pläne in vielen Bundesländern dahingehend 
überprüft, ob die räumliche Dimension der Flächenkulisse ausreicht und geeignet ist, 
um den notwendigen Ausbaubedarf erfolgreich realisieren zu können. Der Ersatz alter 
Energieanlagen durch neue, leistungsfähigere Anlagen (Repowering) wird in den Län-
dern als Möglichkeit zur Erhöhung des Anteils erneuerbarer Energien an der Stromer-
zeugung besonders hervorgehoben. Repowering wird i. d. R. außerhalb von Windeig-
nungsgebieten / Vorranggebieten Windenergie ausgeschlossen.“72 

Repowering 

Höhenbegrenzungen sind beim Repowering ein Kernthema, denn diese stehen in NRW 
oftmals dem Ersatz vieler kleiner durch wenige, aber dafür größere und in der Summe viel 
leistungsstärkere Anlagen entgegen. Das macht auch der Auszug aus einer Pressemitteilung 
des MWME vom 17.03.2010 mit Zitaten von Frau Ministerin Thoben deutlich: 

„Es ist nur folgerichtig, dass sich die Windindustrie zu einer industriepolitisch bedeut-
samen Branche in Nordrhein-Westfalen entwickelt hat“, erklärte die Ministerin. 
Um die volkswirtschaftlich relevanten Potentiale der Windenergie erschließen zu kön-
nen, dürften die Kommunen allerdings ihre Unterstützung nicht versagen. Thoben: 
„Kommunen werden zu den Profiteuren zählen, müssen aber dafür vielerorts erst noch 
Vorleistungen erbringen. Die Höhenbegrenzen in vielen Kommunalplänen sollten da-
her überprüft werden.“73 

Die bisher geplante allgemeine Vorgabe im LEP-Entwurf zum Repowering wird als Grundsatz 
aber voraussichtlich nur sehr begrenzte Wirkungen entfalten. Wenn Kommunen z.B. Konzen-
trationszonen mit Höhenbegrenzungen nicht von sich aus im Lichte der heutigen leistungsfä-
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72 http://www.bmvbs.de/Anlage/original_1099740/Bericht-zum-Beschluss-Raumordnung-und-
Klimawandel.pdf (Zugriff am 16.12.2010), S. 17. 

73 http://www.wirtschaft.nrw.de/2000/2100/2110/100317/index.php (Zugriff am 18.03.2010). 
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higen Großanlagen neu bewerten und ändern besteht die Gefahr, dass sich hier kaum etwas 
tut. 

Das Thema Höhenbegrenzungen seitens der Landesplanung strikt zu regeln wäre natürlich 
sehr heikel, denn hier müsste man in die kommunalen Entscheidungen eingreifen. Da in 
diesem Papier aber das ganze Spektrum der Positionierungsspielräume des Regionalrates 
aufgezeigt werden soll, ist festzustellen, dass der LEP dies auch über Vorgaben stärker 
unterstützen könnte. 

So wäre es zumindest rechtlich möglich, einen Grundsatz (kein Ziel) mit in den LEP aufzu-
nehmen, wonach Höhenbeschränkungen in Windkraftkonzentrationszonen in FNPs für Repo-
weringmaßnahmen aufgehoben werden sollen (um den Ausbau stärker auf bereits vorhan-
dene Standorte zu konzentrieren und weniger neue Standorte in Kommunen zu benötigen) 
bzw. gar nicht erst eingeführt werden sollen. Folgen Kommunen im Rahmen ihrer Gesamtab-
wägung diesem Grundsatz, dann würden fachrechtliche Höhenbeschränkungen z.B. des 
Luftfahrtrechts für die Standorte oder „Verunstaltung des Landschaftsbildes“ natürlich 
trotzdem gelten, denn diese fachrechtlichen Hürden für hohe Anlagen blieben unberührt. 

Auch weitergehende Lösungen über bindende Ziele wären theoretisch machbar (z.B. die 
Vorgabe Höhenbeschränkungen - alle oder solche unter festzulegenden Höhen - binnen 
gewisser Frist nach Inkrafttreten der LEP-Änderung aufzuheben; ggf. mit der Möglichkeit einer 
erneuten abweichenden Festlegung durch die Kommunen bei besonderen Gründen). Es 
spricht aber andererseits viel dafür, hier kommunale Entscheidungsspielräume zu belassen. 

Raum für erste Notizen zu etwaigen Positionierungen  des Regionalrates 

 

 

 

 

4.3.3 Photovoltaik und Solarthermie (D.II.3.2 LEP-E ntwurf) 

Entwurf des LEP-Kapitels Energieversorgung 

Der Entwurf des Kapitels Energieversorgung gibt als Ziel vor, dass Standorte für raumbedeut-
same Solarenergienutzung „möglich“ sind 
- auf Brachflächen in Siedlungsbereichen 
- auf Aufschüttungen oder Ablagerungen 
- in Reservegebieten für die Sicherung und den Abbau oberflächennaher Bodenschätze 

oder 
- auf militärischen Konversionsflächen,  

wenn sie mit der Funktion des jeweiligen Bereichs vereinbar sind und das Orts- und Land-
schaftsbild, Funktionen des Arten- und Biotopschutzes, bedeutende Teile der Kulturlandschaft 
oder aufgrund ihrer natürlichen Bodenfruchtbarkeit besonders schutzwürdige Böden nicht 
erheblich beeinträchtigt werden. 

Im Einzelfall sind gemäß dem Ziel Standorte auch in Allgemeinen Freiraum- und Agrar-
bereichen sowie Bereichen für den Schutz der Landschaft und die landschaftsorientierte 
Erholung „möglich“, wenn sie an im Regionalplan oder im FNP dargestellten Ortslagen 
räumlich angrenzen und die Voraussetzungen des letzten Halbsatzes des vorstehenden 
Absatzes gegeben sind („ ... wenn .... nicht erheblich beeinträchtigt“ ...). 
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Nähere Angaben dazu, wann eine erhebliche Beeinträchtigung der im Ziel genannten Aspekte 
gegeben ist, enthalten weder das Ziel noch die Erläuterungen dazu. 

Ausgeschlossen werden im geplanten Ziel raumbedeutsame Standorte in Bereichen für den 
Schutz der Natur, Waldbereichen, regionalen Grünzügen und Überschwemmungsbereichen. 

Als weiteres Ziel D.II.3.2-2 soll festgelegt werden, dass Standorte für raumbedeutsame 
Solarenergieanlagen im Freiraum als Freiraum für zweckgebundene Nutzungen „Solarener-
gienutzung“ als Vorranggebiete im Regionalplan zeichnerisch darzustellen sind. Zu diesem 
Ziel wird in den zugehörigen Erläuterungen ausgeführt, dass der regionale Planungsträger 
festlegen „kann“, dass diese Gebiete zugleich die Wirkung von Eignungsgebieten haben. 

Einordnung und Positionierungsspielräume 

Positive Standortkriterien 

Wie bei der Windkraftnutzung enthält der LEP-Entwurf für die Solarenergienutzung nur 
Signale dahingehend, dass in bestimmten Gebieten und unter bestimmten relativ abstrakten 
Bedingungen Standorte „möglich“ sind. Dies wird daher auch nur eingeschränkte positive 
Wirkungen entfalten, denn der Entwurf des LEP-Kapitels Energieversorgung sieht hier vor, 
dass die Konkretisierung der Regional- und Bauleitplanung obliegen soll (S. 4 der Begrün-
dung). Insoweit sind es wohl nur Zonen, in denen Kommunen und Regionen planen können, 
wenngleich eine Klarstellung der entsprechenden Bedeutung hilfreich wäre. 

Ein Bebauungsplan ist aber bei Freiflächenanlagen i.d.R. (Ausnahme: Verfahren nach § 38 
Abs. 1 BauGB wurden durchgeführt) Voraussetzung für die Vergütung von Solarstrom nach 
dem EEG - anders als bei der Windkraftnutzung. Dieses wenig durchgreifende LEP-Ziel 
würde daher voraussichtlich nur sehr eingeschränkt zum Wachstum der Solarenergienutzung 
beitragen.  

Wichtig wäre die Forderung, dass die positiven Standortkriterien in der Endfassung so 
formuliert sind, dass sie zumindest auch die Standorte beinhalten, die der Bundesgesetzgeber 
nach der anstehenden Änderung der Förderungsregelungen im EEG noch fördert (derzeit, 
d.h. am 26.03.2010 läuft hier aber noch das ergebnisoffene Gesetzgebungsverfahren). Dies 
gilt zumindest, wenn man nicht eine noch weitergehende Beschneidung der regionalen 
Ausbaumöglichkeiten der Solarenergienutzung möchte, sondern den Regionen und Kommu-
nen die Spielräume des EEG blassen will.  

Inhaltlich vorgesehen sind im Gesetzentwurf u.a.  
- Fördermöglichkeiten auf versiegelten Flächen und Konversionsflächen; 
- eine Förderungsmöglichkeiten für Anlagen in – ohnehin belasteten (Belastungsbündelung) 

– Bereichen längs von Autobahnen und Schienenwegen bis zu 100 Metern vom Fahr-
bahnrand; 

- eine Fördermöglichkeit von Freiflächenanlagen auf bestehenden Industrie- und 
Gewerbeflächen; 

- ein Auslaufen der Förderung auf ehemaligen Ackerflächen. Für Details wird auf den 
Gesetzesentwurf verwiesen: 

http://dipbt.bundestag.de/dip21/btd/17/011/1701147.pdf (Zugriff am 26.03.2009) 

Informationen zur kontroversen Bundestagsdebatte vom 25.03.2010 zur ersten Lesung des 
Gesetzentwurfes über die anvisierte Änderung der Förderregelungen finden Sie hier: 

http://www.bundestag.de/dokumente/textarchiv/2010/29149343_kw12_de_solarenergie/index.html (Zugriff am 
26.03.2010) 

Denkbar wäre auch die Forderung, neben der Aufnahme von Bereichen, für die das EEG 
derzeit eine besondere Vergütung vorsieht (siehe oben), auch bereits folgende Bereiche als 
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positive Bereiche im LEP zu ergänzen. Dies wäre dabei ein Ansatz der Mehrfachnutzung des 
Raumes und der Bündelung landschaftsverändernder Strukturen:  
- Flächen im Umfeld von Energiefreileitungen (ähnlich wie im Gesetzentwurf der 

Bundesregierung für Schienen und Straßenränder vorgesehen oder z.B. in den Abstands-
flächen), 

- Vorrang-, Eignungs- und Konzentrationszonen für Windkraftanlagen sofern die Windkraft-
nutzung dadurch nicht behindert wird, 

- Abstandsflächen von Windkraftanlagen, 
- Abstandsflächen von Biogasanlagen. 

Erheblichkeit 

Siehe hierzu die entsprechenden Anregungen bei der Windkraftnutzung zur näheren Bestim-
mung des Erheblichkeitsbegriffes. Diese gelten in übertragender Weise auch hier (siehe S. 
45). 

Negative Standortkriterien 

Im Gegensatz zu den positiven gebietsbezogenen Aussagen zur Solarenergienutzung im 
LEP-Änderungsentwurf sind die für das ganze Land im LEP vorgesehene Ausschlussgebiete 
für raumbedeutsame Vorhaben und die Planungen von Kommunen und Regionalräten voll 
bindend und sehr weitgehend. Dies kann man zumindest diskutieren. Der Regionalrat könnte 
sich auch dafür aussprechen, hier nicht bereits auf der Ebene des LEP Vorgaben zu machen, 
mit der Begründung, dass dies auch auf den Ebenen der Bauleit- und Regionalplanung 
erforderlichen Falls hinreichend geregelt werden kann. Auf der anderen Seite kann der 
Regionalrat sich natürlich auch für noch weitergehende Ausschlussbereiche im LEP ausspre-
chen. 

Angesichts dessen, dass auf absehbare Zeit z.B. in Relation zur Windkraftnutzung voraus-
sichtlich relativ wenige Standorte für Freiland-Solarenergieanlagen benötigt werden, sind die 
negativen Kriterien („ausgeschlossen in“) jedoch insoweit relativ nachvollziehbar; man wird 
noch genügend Standorte außerhalb finden. 

Nicht erfasste Bereiche  

Es gibt Bereiche, die weder von der Zielformulierung „sind möglich in“, noch von der „sind 
ausgeschlossen in“ erfasst werden, z.B.  
- Flugplatzflächen. 

Siehe hierzu die entsprechenden Anregungen bei den geplanten LEP-Windkraftvorgaben. 
Diese gelten übertragend auch hier (siehe S. 46).    

Abweichungsmöglichkeiten 

Siehe hierzu die entsprechenden Anregungen bei den geplanten LEP-Windkraftvorgaben. 
Diese gelten übertragend auch hier (siehe S. 46). 

Standortfestlegungen im Regionalplan 

Zu überlegen ist, für das Ziel D.II.3.2-2 festzulegen, dass den Vorranggebieten keine 
Eignungsgebietswirkung, d.h. außergebietliche Ausschlusswirkung zukommen soll. Gemäß § 
12 Abs. 2 LPlG kommt Vorranggebieten ansonsten automatisch zugleich die Wirkung von 
Eignungsgebieten zu, wenn nichts anderes ausdrücklich festgelegt ist. Solch eine Konzentra-
tionszonenwirkung setzt nach der Rechtsprechung aber eine gesamträumliche Untersuchung 
des Planungsgebietes voraus. Will man diesen hohen Planungsaufwand seitens der Landes-
planung nicht verursachen, so müsste man klarstellen, dass man auf die Eignungsgebietswir-
kung verzichtet. 
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Wenn es aber keine Konzentrationzonenwirkung geben soll, dann stellen sich weitere Fragen, 
die im LEP klargestellt werden sollten. Ist das geplante Ziel dann so gemeint, dass wenn 
raumbedeutsame Solarenergieanlagen im Freiraum vorhanden sind oder geplant sind, diese 
auch unabhängig von der Zulassung irgendwann im Regionalplan dargestellt werden müs-
sen? Es kann hier vermutlich nicht darum gehen, dass ein Vorhaben verzögert wird, dem 
keine Vorgaben der Raumordnung entgegen stehen, nur weil man es handwerklich noch nicht 
im Regionalplan dargestellt hat. Ansonsten müsste man das geplante Ziel D.II.3.2-2 evtl. doch 
wiederum als eine Art „verkappte“ Konzentrationszonenplanung mit gewollter Ausschluss-
wirkung. Für eine solche Konzentrationszonenregelung wäre aber, wie oben dargelegt, eine 
flächendeckende Untersuchung des gesamten Planungsraumes erforderlich. 

Minderungsmaßnahmen 

Der Regionalrat könnte im Sinne der Mehrfachnutzung von Flächen ein Ziel oder einen 
Grundsatz vorschlagen, wonach Standorte von Photovoltaikfreilandanlagen zu begrünen und 
agrarisch (z.B. Schafweide) zu nutzen sind, sofern der Boden dies erlaubt.  

Ebenso könnte er ein Ziel oder einen Grundsatz vorschlagen, wonach Photovoltaikfreiland-
anlagen eine durchgehende Randbegrünung aufweisen müssen, die höher ist, als die 
durchschnittliche Anlagenhöhe am Standort. 

Man kann dies aber auch der Bauleitplanung und ggf. der Regionalplanung überlassen. 

Raum für erste Notizen zu etwaigen Positionierungen  des Regionalrates 

 

 

 

 

4.3.4  Bioenergie (D.II.3.3 LEP-Entwurf) 

Entwurf des LEP-Kapitels Energieversorgung 

Der LEP-Entwurf ist im Abschnitt zu Biogasanlagen ähnlich aufgebaut, wie in den Abschnitten 
zu Wind- und Solarenergie.  

Als Ziel ist vorgesehen, dass Biogasanlagen „i.d.R.“ in regionalplanerischen Bereichen für 
gewerbliche und industrielle Nutzungen (GIB) möglich sind. Ausgeschlossen sind sie gemäß 
LEP-Änderungsentwurf hingegen in Bereichen für den Schutz der Natur, Waldbereichen und 
Überschwemmungsbereichen. 

„Auch möglich“ sind diese Anlagen laut LEP-Änderungsentwurf 
- in Allgemeinen Siedlungsbereichen (ASB), wenn Emissions-, Sicherheits-, Verkehrs- und 

andere Belange nicht entgegenstehen, 
- in Allgemeinen Freiraum- und Agrarbereichen, 
- in Bereichen für den Schutz der Landschaft und landschaftsorientierte Erholung (BSLE), 
- in Regionalen Grünzügen oder 
- auf militärischen Konversionsflächen,  

wenn sie mit der Funktion des jeweiligen Bereiches vereinbar sind und eine ausreichende 
Verkehrsanbindung vorhanden ist sowie das Orts- und Landschaftsbild, Funktionen des 
Arten- und Biotopschutzes oder bedeutende Teile der Kulturlandschaft nicht erheblich 
beeinträchtigt werden. In den Fällen des 3. und 4. Spiegelstriches (BSLE und reg. Grünzüge) 
müssen die Standorte für nicht privilegierte Biogasanlagen zudem an im Regionalplan 
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festgelegten Siedlungsbereichen oder im Flächennutzungsplan dargestellten Ortslagen 
räumlich angrenzen. 

Einordnung und Positionierungsspielräume 

Aufgrund des ähnlichen Aufbaus wie in den Abschnitten zu Wind- und Solarenergie sind auch 
die Probleme und Bewertungen ähnlich: 

Positive Standortkriterien 

Bezüglich der positiven Standortkriterien enthält der LEP-Entwurf nur Signale dahingehend, 
dass in bestimmten Gebieten und unter bestimmten relativ abstrakten Bedingungen74 
Standorte „möglich“ sind. Dies wird daher auch nur eingeschränkte positive Wirkungen 
entfalten, denn der Entwurf des LEP-Kapitels Energieversorgung sieht hier vor, dass die 
Konkretisierung der Regional- und Bauleitplanung obliegen soll (S. 4 der Begründung). 
Insoweit sind es nur Zonen, in denen Kommunen und Regionen planen können, wenngleich 
eine Klarstellung der entsprechenden Bedeutung hilfreich wäre. 

Erheblichkeit 

Siehe hierzu die entsprechenden Anregungen bei den geplanten LEP-Windkraftvorgaben zur 
näheren Bestimmung des Erheblichkeitsbegriffes (siehe S. 45). Diese gelten übertragend 
auch hier.  

Vorhandene Standorte 

Im Sinne des Flächensparens und der räumlichen Konzentration von Raumbelastungen 
erscheint es erwägenswert, dass man insbesondere auch bereits vorhandene Biogasanlagen 
von der Leistung her weiter ausbauen kann, um so den Druck auf neue Standorte zu vermin-
dern. Vielfach scheitern solche Ausbauplanungen jedoch an der Priviligierungsgrenze von 0,5 
MW. 

Hier könnte ein raumordnerisches Ziel helfen, wonach vorhandene Biogasanlagen von der 
Leistung her aufgestockt werden dürfen, sofern dadurch keine flächenmäßige Vergrößerung 
des Betriebsstandortes erfolgt und keine im Sinne des UVPG erheblichen Emissionen oder 
Verkehrsbelastungen resultieren.  

Negative Standortkriterien 

Im Gegensatz zu den positiven gebietsbezogenen Aussagen zur Solarenergienutzung im 
LEP-Änderungsentwurf sind die für das ganze Land im LEP vorgesehene Ausschlussgebiete 
für raumbedeutsame Vorhaben und die Planungen von Kommunen und Regionalräten voll 
bindend und sehr weitgehend. Dies kann man zumindest diskutieren. Der Regionalrat könnte 
sich auch dafür aussprechen, hier nicht bereits auf der Ebene des LEP Vorgaben zu machen, 
mit der Begründung, dass dies auch auf den Ebenen der Bauleit- und Regionalplanung 
erforderlichen Falls hinreichend geregelt werden kann. Auf der anderen Seite kann der 
Regionalrat sich natürlich auch für noch weitergehende Ausschlussbereiche im LEP ausspre-
chen. 

Diskutabel erscheint jedoch insbesondere der Vorschlag, auf den bisher vorgesehenen 
generellen Ausschluss von Biogasanlagen in Waldbereichen zumindest auf der Landesebene 
zu verzichten, denn hier kann im Einzelfall evtl. eine raumverträgliche, verkehrssparende 
Restholzverwertung direkt vor Ort und Ähnliches erfolgen. Hier sollten Kommunen weiterhin 
selber planen dürfen. 

���������������������������������������� �������������������

74 Bzw. bei den allgemeinen Freiraum- und Agrarbereichen ist gar nicht dargelegt oder angedeutet, unter welchen 
Bedingungen von der Regel abzuweichen ist. 
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Biomasse- und Biogaserlass 

Jenseits der LEP-Vorgaben erscheint es erwägenswert, in einer Stellungnahme des Regional-
rates am Rande einen Erlass anzuregen, der Fragen im Zusammenhang mit Raumordnung, 
Bauleitplanung und Zulassungsverfahren zu Biomasse- und Biogasvorhaben näher behan-
delt. So könnte mehr Investitionssicherheit z.B. für sonstige Vorhaben nach § 35 Abs. 2 
BauGB geschaffen werden, wenn die Privilegierungsgrenzen durch Motoraustausch über-
schritten werden sollen. Brandenburg hat z.B. bereits solch einen „Biomasseerlass“ zumindest 
zu bauleitplanerischen Fragen im Kontext mit § 35 Abs. 1 Nr. 6 BauGB. 

http://www.mil.brandenburg.de/sixcms/media.php/4055/Biomasseerlass.pdf (Zugriff am 11.03.2010) 

Raum für erste Notizen zu etwaigen Positionierungen  des Regionalrates 

 

 

 

4.3.5  Geothermie und Wasserkraft 

Entwurf des LEP-Kapitels Energieversorgung 

Der Entwurf des LEP-Kapitels Energieversorgung enthält keine speziellen Vorgaben zur 
Geothermie und zur Wasserkraftnutzung. Hier kann der Regionalrat erwägen, ob diese 
erforderlich sind. 

Einordnung und Positionierungsspielräume 

Denkbar wäre z.B. ein allgemeiner unterstützender Grundsatz, wonach bei öffentlichen 
Förderprogrammen der energetischen Gebäudesanierung auch die Möglichkeiten der 
Geothermie mitberücksichtigt werden sollen (insb. Wärmepumpen). Dies könnte man evtl. als 
insoweit raumbedeutsam einstufen, als durch solche Maßnahmen raumbeanspruchende 
Energietechnologien an anderen Standorten vermieden werden können. Ein zwingendes 
Erfordernis für einen solchen Grundsatz besteht jedoch nicht und es müsste auch raumordne-
risch gut begründet werden. 

In der Region Stuttgart gibt es aber z.B. folgende raumordnerische Vorgabe: 

„4.2.2.5 (V) Geothermie (1) Für eine verstärkte Nutzung Erneuerbarer Energien ist bei 
Umbauten in bestehenden Gebäuden, vor allem aber bei neu zu errichteten Gebäu-
den, auch auf eine verstärkte Nutzung der Geothermie hinzuwirken (...).“75 

Ebenso könnte als Grundsatz aufgenommen werden, dass wirtschaftliche Potentiale der 
Wasserkraftnutzung (insb. Laufwassernutzung) nach Möglichkeit genutzt werden sollen. So 
könnten entsprechende Vorhaben in der planerischen Abwägung z.B. mit Belangen von Natur 
und Landschaft vorsichtig (da nur Grundsatz) unterstützt werden, ohne der Wasserkraftnut-
zung gleich den Vorrang zu geben. 

���������������������������������������� �������������������

75  http://www.region-stuttgart.org/vrsuploads/Regionalplan_20090722_Satzung.pdf (Zugriff am 12.03.2010). 
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Allerdings kann man sich auch auf den Standpunkt stellen, dass Wasserkraftnutzung und 
Geothermie in der Regel nicht die Schwelle der Raumbedeutsamkeit erreicht, so dass keine 
Vorgaben erforderlich sind. 
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4.4  Weitere Themen 

4.4.1 Regionale und lokale Energiekonzepte  

Entwurf des LEP-Kapitels Energieversorgung 

Ziel D.II.2.1 des derzeit noch gültigen Kapitels Energieversorgung des Landesentwicklungs-
plans sieht vor, dass Energiekonzepte konkrete Einsparpotentiale und Möglichkeiten rationel-
ler Energieversorgung ermitteln sollen und dass die kommunale und regionale Entwicklungs-
planung die Ergebnisse berücksichtigen soll. 

Der neue Entwurf des LEP-Kapitels Energieversorgung sieht die Streichung der bisherigen 
Ausführungen zu Energiekonzepten vor, so wie auch schon entsprechende Passagen im 
LEPro gestrichen wurden. 

Einordnung und Positionierungsspielräume 

Der Regionalrat kann erwägen, sich – angesichts der durch die Dezentralisierung der 
Energieversorgung wachsenden Bedeutung von Energiekonzepten – für die Beibehaltung und 
ggf. weitergehende Ausdifferenzierung der bisherigen Vorgaben auszusprechen.  

Dabei sollte dann aber auch über eine flankierende Forderung nach ergänzenden Mittelbe-
reitstellungen (Sach- und/oder Personalmittel) für externe Gutachten, Moderatoren, Infoveran-
staltungen etc. nachgedacht werden. 

Raum für erste Notizen zu etwaigen Positionierungen  des Regionalrates 

 

 

 

 

4.4.2 Energiemonitoring 

Entwurf des LEP-Kapitels Energieversorgung 

Bisher sieht der Entwurf des LEP-Kapitels Energieversorgung hierzu nichts vor. 
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Einordnung und Positionierungsspielräume 

Vorgesehen werden könnte ein Grundsatz der Raumordnung, wonach die Regionalplanungs-
behörden regelmäßig von Zulassungsbehörden und Kommunen Daten erheben sollen zu 
energetischen Vorhaben im Außenbereich und zu energiebezogen FNP-Darstellungen (insb. 
Konzentrationszonen). Ggf. könnte man das auch ausweiten auf weitere raumbedeutsame 
Vorhaben im Außenbereich, z.B. Agrobusiness. Dann würde dies dem über das LPlG explizit 
vorgegebenen Siedlungsmonitoring entsprechen und so den ohnehin vorhandenen allgemei-
nen Monitoringauftrag nach § 4 Abs. 4 Satz 1 LPlG untermauern. 

Als Grundsatz der Raumordnung würde dies auch das Problem umschiffen, dass Regional-
planungsbehörden zu bestimmten Zeitpunkten aufgrund anderer prioritärer Aufgaben evtl. 
nicht die Kapazitäten dafür haben. Tendenziell sollten solche Kapazitäten angesichts der 
Bedeutung dieser Thematik für die Raumordnung aber ggf. geschaffen werden.  

Eine Vorgabe im LPlG analog den Regelungen zum Bereich Siedlung wäre zwar alternativ 
auch denkbar, erscheint aber nicht zwingend erforderlich. Ein Grundsatz der Raumordnung 
böte mehr Flexibilität. 

Raum für erste Notizen zu etwaigen Positionierungen  des Regionalrates 

  

 

 

 

5. Fazit 

Wie eingangs dargelegt, war es Hauptzweck dieses Papiers, Entscheidungsgrundlagen für 
eine entsprechende Arbeitsgruppe des Regionalrates vorzulegen. Eine intensive Befassung 
mit diesem Thema kann aber auch als Teil der Vorarbeiten zu einer Aktualisierung der 
korrespondierenden Vorgaben des Regionalplans angesehen werden und ist daher in 
doppelter Hinsicht zweckmäßig. 

Deutlich gemacht hat das Papier zunächst einmal, dass dem Klimaschutz neben dem 
Umweltschutzbeitrag vor allem auch eine sehr große regionalökonomische Bedeutung 
zukommt und dass hier große Potenziale für die Weiterentwicklung des Planungsraumes des 
Regionalrates und NRW noch nicht ausgeschöpft sind. Hier könnten ambitionierte 
landesplanerische Vorgaben helfen. Zudem wurde dargelegt, dass gemäß Umfrageergebnis-
sen die breite Mehrheit der Bürger mehr Engagement für Klimaschutz und Erneuerbare 
Energien erwartet – auch wenn es Projekte vor der eigenen Haustür sind. 

In diesem Kontext wurde im Hauptteil des Papiers dargelegt, dass in vielen Themenbereichen 
noch viele Positionierungsspielräume für den Regionalrat bestehen. Diese Punkte können – 
sofern der Regionalrat sie vertreten will – in das Beteiligungsverfahren zum akt. Entwurf des 
LEP-Kapitels Energieversorgung eingebracht werden. Ob es noch eine zweite Beteiligungs-
runde zu einem eventuell geänderten Entwurf gegen wird, ist im Übrigen noch unklar. 

Eine Übersicht über die Gestaltungs- und Positionierungsspielräume des Regionalrates befin-
det sich im Anhang. Diese kann im Rahmen der Beratungen einer AG zur Strukturierung der 
Abstimmungsprozesse über die Inhalte einer später zu erstellenden Stellungnahme dienen. 
Das vorgeschlagene Vorgehen orientiert sich dabei an der Arbeit der AG zum Positionspapier 
zur künftigen Rohstoffsicherung im Jahr 2009. 
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Anhang: Übersicht über mögliche Positionen bzw. For derungen  

 
Thema Mögliche 

Positionen / 
Forderungen  

Seite im 
Text 

Positionen und 
Einschätzungen der 
Regionalratsmitglieder 

Kapitel 4.1 Energieversorgung und -struktur 
Grundsatz zu Speichertechnologien  
(bisher nicht im LEP-Entwurf) 

Ja / Nein 36  

Kapitel 4.2 Kraftwerksstandorte 
In LEP-Kartenentwurf aufgenommene Kraftwerke  LEP-Entwurf OK / 

Ergänzungen / 
Streichungen 

38  

Konzentrationszonenwirkung des LEP für 
Großkraftwerke 
(bisher nicht im LEP-Entwurf) 

Ja / Nein 38  

Größenordnung 300 MW Feuerwärmeleistung im 
LEP-Entwurf 

LEP-Entwurf OK / 
Kleiner / Größer  

38  

Kraftwerks-Umgebungsschutz auch für Planfest-
stellungen Privater vorsehen  
(bisher nicht im LEP-Entwurf) 

Ja / Nein 39  

Ausschluss auch von Forschungsreaktoren  
(bisher nicht im LEP-Entwurf) 

Ja / Nein 39  

Ziel KWK-Potenziale am Standort zu erfassen, zu 
bewerten und der Zulassungsbehörde vorzulegen 
– kombiniert mit Grundsatz, dass die wirtschaftli-
chen Potenziale genutzt werden sollen 
(bisher nicht im LEP-Entwurf) 

Ja / Nein 40  

Verzicht auf Vorgaben zur KWK-Nutzung und 
völliges Vertrauen auf Wirkungen des Marktes 
(bisher so nicht im LEP-Entwurf) 

Ja / Nein 40  

Kapitel 4.3 Erneuerbare Energien 
Kapitel 4.3.1Allgemeines 
Besonderes Landesinteresse an einer Nutzung 
erneuerbarer Energien ist bei Abwägung 
gegenüber konkurrierenden Belangen als 
besonderer Belang einzustellen  
(im LEP-Entwurf gestrichen) 

Wieder aufnehmen 
bzw. nicht 
streichen / 
streichen OK 

41  

Quantitative Ausbauvorgaben als Grundsatz im 
Sinne eines Orientierungswertes aufnehmen  
(bisher nicht im LEP-Entwurf) 

Ja / Nein 41  

Vorgabe Vorranggebiete für regenerative 
Energien festzulegen  
(bisher nicht im LEP-Entwurf) 

Ja / Nein 41  

Grundsatz, dass Kommunen ihr Gebiet im 
Hinblick auf die Nutzungsmöglichkeiten 
erneuerbarer Energien untersuchen sollen  
(bisher nicht im LEP-Entwurf) 

Ja / Nein 43  

Forderung nach Bereitstellung von Potenzialkar-
ten für Behörden und Bürger durch Land  
(bisher nicht im LEP-Entwurf und dafür auch nicht 
gedacht, sondern als flankierende Forderung des 
RR) 

Ja / Nein 43  

Kapitel 4.3.2 Windkraft 
Forderung nach näherer Bestimmung des im Ziel 
genannten Begriffs „erheblich“ 

Ja / Nein 45  

Einzelfallprüfung in Regional- und Bauleitplanung 
ermöglichen für Windkraftnutzung in Waldgebie-
ten (z.B. intensiv genutztem Nutzwald) 

Ja / Nein 45  
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(Zielentwurf im LEP-Entwurf schließt das aus) 
Einzelfallprüfung in Regional- und Bauleitplanung 
ermöglichen für Windkraftnutzung in Über-
schwemmungsgebieten (Mastfüße haben kaum 
Einfluss auf Retentionsvolumen) 
(Zielentwurf im LEP-Entwurf schließt das aus) 

Ja / Nein 45  

Forderung nach Klarstellung, was mit Bereichen 
ist, die weder unter „möglich in“, noch unter 
„ausgeschlossen in“ fallen 
(bisher im LEP-Entwurf nicht eindeutig) 

Ja / Nein 46  

Im Sinne des Subsidiaritätsprinzips generelle 
Abweichungsmöglichkeiten von LEP-Kriterien auf 
den Ebenen der Regional- und Bauleitplanung 
fordern, wenn auch dadurch der Windkraftnutzung 
noch substantiell Raum eingeräumt wird. 
(bisher nicht im LEP-Entwurf) 

Ja / Nein 46  

Ausschlussgebiete nicht als Ziele (wie im LEP-
Entwurf), sondern als Grundsätze vorgeben, damit 
Regional- und Bauleitplanung Spielräume 
behalten 
(bisher nicht im LEP-Entwurf) 

Ja / Nein 46  

Flächendeckende Potenzialermittlung und 
Ausbauzielvorgaben für Regionen ähnlich wie in 
Niedersachsen 
(bisher nicht im LEP-Entwurf) 

Ja / Nein 47  

Vorranggebiete für regionalbedeutsame Vorhaben 
auf Ebene der Regionalplanung fordern (ggf. ohne 
Ausschlusswirkung, die ja in Bauleitplanung 
abgesichert werden kann) 
(bisher nicht im LEP-Entwurf) 

Ja / Nein 47  

Grundsatz, dass Höhenbeschränkungen 
aufgehoben werden sollen (belässt als Grundsatz 
kommunale Entscheidungsspielräume) 
(bisher nicht im LEP-Entwurf) 

Ja / Nein 49  

Ziel, dass Höhenbeschränkungen (alle oder unter 
bestimmter Höhe) binnen Frist aufzuheben sind, 
sofern keine erneute einfache kommunale 
Beschlussfassung aus besonderen Gründen 
erfolgt 
(bisher nicht im LEP-Entwurf) 

Ja / Nein 49  

Kapitel 4.3.3 Solarenergie 
Forderung alle in künftigen Förderregeln des 
Bundes für möglich erklärten Standorte auch im 
LEP als möglich zu erklären, soweit raumbedeut-
sam 
(bisher nicht im LEP-Entwurf) 

Ja / Nein 50  

Aufnahme neuer möglicher Bereiche: 
- Randbereich Energiefreileitungen 
- Windkraftzonen 
- Abstandsflächen Windkraftanlagen 
- Abstandsflächen / Umgebung Biogasanlagen 
(bisher nicht im LEP-Entwurf) 

Ja / Nein / 
Teilweise 
(Welche?) 

50  

Forderung nach näherer Bestimmung des im Ziel 
genannten Begriffs „erheblich“; siehe Windkraft  

Ja / Nein 45  

Forderung nach Klarstellung, was mit Bereichen 
ist, die weder unter „ möglich in“, noch unter „ 
ausgeschlossen in“ fallen; siehe Windkraft  

Ja / Nein 46  

Im Sinne des Subsidiaritätsprinzips generelle 
Abweichungsmöglichkeiten von LEP-Kriterien auf 
den Ebenen der Regional- und Bauleitplanung 
fordern; siehe Windkraft  

Ja / Nein 46  

Klärung, was mit Darstellungsvorgabe in Entwurf Ja / Nein  52  
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für Ziel D.II.3.2-2 gemeint ist; Klarstellung, dass 
noch fehlende Darstellung Zulassung nicht 
entgegensteht 
Eingriffsminderungsvorgaben aufnehmen  
(bisher nicht im LEP-Entwurf) 

Ja / Nein 52  

Kapitel 4.3.4 Bioenergie 
Forderung nach näherer Bestimmung des im Ziel 
genannten Begriffs „erheblich“; siehe Windkraft  

Ja / Nein 45  

Sonderregelung, die Ausbau bereits bestehender 
Biogas- / Biomasseanlagenstandorte im Sinne der 
Bündelung von Raumbelastungen an wenigen 
Standorten ermöglicht (bisher nicht im LEP-
Entwurf) 

Ja / Nein 53  

Einzelfallprüfung für Regional- und Bauleitplanung 
ermöglichen in Waldgebieten (z.B. intensiv 
genutztem Nutzwald für Restholzverwertung) 
(Zielentwurf im LEP-Entwurf schließt das aus) 

Ja / Nein 53  

Flankierende Forderung: Biomasseerlass für 
Planungsprozesse erarbeiten – analog Windener-
gieerlassen der Länder 

Ja / Nein 54  

Kapitel 4.3.5 Geothermie und Wasserkraft 
Grundsatz: Förderprogramme zur Gebäudesanie-
rung sollen Geothermiepotenziale berücksichtigen 
(bisher nicht im LEP-Entwurf)  

Ja / Nein 54  

Grundsatz, dass wirtschaftliche Potenziale der 
Wasserkraftnutzung genutzt werden sollen  
(bisher nicht im LEP-Entwurf) 

Ja / Nein 54  

Kapitel 4.3.6 Sonstiges 
Regelungen zu regionalen Energiekonzepten 
beibehalten (LEP-Entwurf sieht Streichung vor) 
und korrespondierende Ressourcenbereitstellung  
einfordern 

Ja / Nein 55  

Grundsatz aufnehmen, dass aufgrund der 
zunehmenden Raumwirkung des Bereiches der 
Energieversorgung ein regelmäßiges Monitoring 
durchgeführt werden soll  
(bisher nicht im LEP-Entwurf) 

Ja / Nein 56  
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